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1 Einleitung 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Die Europäische Union 

als Werteunion – eine Analyse der Rechtstaatlichkeit Polens“.  

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist ein prägendes Element für ein demokratisches 

System. Ist es fest in die Verfassung eines Staates verankert, ist es ein Wert der zwin-

gend eingehalten werden muss. Bei einer eventuellen Nicht-Einhaltung kann mit Konse-

quenzen gerechnet werden. Die Bundesrepublik Deutschland beschreibt sich, gemäß  

Artikel 28 GG, als einen republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. 

Somit findet der Bundesstaat eine klare Regelung, welchen Wert die Rechtsstaatlichkeit 

im deutschen Politiksystem hat. Fraglich ist, wie andere Länder in der Europäischen 

Union (EU) das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit auffassen und anwenden. Des Weiteren 

muss im europäischen Raum entschieden werden, was unter dem Prinzip der Rechts-

staatlichkeit zu verstehen ist und ob diese einheitlich angewendet werden muss. 

Diese Angelegenheit kann im europäischen Raum das Recht der Europäischen Union 

klären. Die EU ist eine wirtschaftliche und politische Vereinigung mit 27 Mitgliedstaaten 

in Europa. Ihr Ziel ist der Frieden, das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger und 

ihre Werte aufrechtzuerhalten. Die Rechtsstaatlichkeit ist eines dieser Werte, welche die 

EU vertritt.1 Daraus kann geschlussfolgert werden, dass alle Mitgliedstaaten die gleiche 

Auffassung der Rechtsstaatlichkeit haben, wie die Union selbst. Aber genau diese Prob-

lematik ist jetzt aufgetreten in unserem Nachbarland, der Republik Polen. Seit den  

Jahr 2015 wird insbesondere die Justiz von der polnischen Regierung immer wieder 

durch Gesetze reformiert. Dadurch werden die polnischen Gerichte regelrecht kontrol-

liert und in ihrer Struktur verändert. Dafür hat die polnische Regierung schon viel Kritik 

erfahren. Im eigenen Land demonstrieren viele Menschen, um ihre Verärgerung zum 

Ausdruck zu bringen.2 Aber auch über die Landesgrenzen hinaus gibt es viel Gesprächs-

bedarf zu dieser rasanten Veränderungstendenz im Justizsystem. Da Polen seit den  

01. Mai 2004 Teil der europäischen Union ist,3 fühlt sich die Union damit auch verpflichtet 

bei einen solchem direkten Eingriff in die Justiz zu handeln, um die damit verbundene 

Demokratie und die Werte, die die Union vertritt, zu schützen.4 

In meiner Bachelorarbeit möchte ich den Wert der Rechtsstaatlichkeit, den die EU ver-

tritt, anhand von Primärrecht und europäischer Rechtsprechung analysieren. Aber auch 

einen Einblick in dessen Ausprägung in Deutschland geben. Dabei werde ich mich auf 

 
1 Vgl. Europäische Union (Hrsg.), Ziele und Werte der EU, 2021. 
2 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Drastische Strafen für kritische Richter, 20.12.2019. 
3 Vgl. Europäische Union (Hrsg.), Polen, 2020. 
4 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
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das Grundgesetz und die deutsche Rechtsprechung konzentrieren. Jedoch handelt es 

sich hierbei nur um einen von mir ausgewählten Einblick in die deutsche und europäi-

sche Rechtsprechung, die meiner Meinung nach wichtig ist, um den Begriff der Rechts-

staatlichkeit besser zu verstehen. Alle Urteile der Rechtsprechung zu berücksichtigen, 

ist vom Umfang der Bachelorarbeit nicht möglich. 

Des Weiteren werde ich in Bezug auf die EU auch den Europarat in meine Arbeit einflie-

ßen lassen. Der Europarat ist kein Organ oder Mitglied der EU, sondern eine selbststän-

dige Organisation,5 die mit der Union zusammenarbeitet.6 Für ihn hat auch die Rechts-

staatlichkeit eine hohe Bedeutung.7 Auch der aktuelle Konflikt der EU mit Polen wird ein 

großer Teil meiner Arbeit sein, welcher, nach letztem Stand von Juni 2021, mit einem 

Vertragsverletzungsverfahren und einer Klageerhebung der Europäischen Kommission 

zurzeit belastet ist.8 Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass der Streit noch nicht gelöst ist, 

und jeden Tag neue Ergebnisse auftreten, Urteile gefällt werden oder weitere Klagen 

oder andere Verfahren eingeleitet werden können. Dementsprechend kann ich nur die 

Informationen in meine Bachelorarbeit einfließen lassen, die bis zur Abgabe dieser Ar-

beit gefallen sind.  

Der letzte Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von Vorschlägen, Ideen 

und Inspiration zur Lösung des Konfliktes. Des Weiteren werde ich meine Vorschläge 

bewerten, inwieweit diese den Konflikt schlichten können. Hierbei handelt es sich nur 

um meine eigenen Gedanken und Ideen, die ich mitunter durch die Inspirationen des 

Lesens von Literatur oder Nachrichten entwickelt habe.  

Mein Ziel ist es mit dieser Bachelorarbeit die Wichtigkeit der Rechtsstaatlichkeit zu ver-

deutlichen, dass es ein Privileg für jeden Einzeln von uns ist, dass wir in einem demo-

kratischen und rechtsstaatlichen System jederzeit die Möglichkeit haben, vor einem 

freien und unabhängigen Gericht unsere Rechte zu vertreten9 und gleichzeitig die Re-

gierung unter einer Kontrolle steht, die dafür sorgt, dass die Grundrechte und Grund-

werte erhalten bleiben.10 Und dass wir die Rechtsstaatlichkeit nicht für selbstverständlich 

nehmen, sondern sie schätzen. Am Beispiel Polens kann gesehen werden, wie schnell 

sie ins Wanken gerät. 

In dieser wissenschaftlichen Arbeit habe ich in einigen Fällen zugunsten des besseren 

Lesens nur die maskuline Form für Personen und Berufe verwendet. Dies stellt in keiner 

Weise eine Diskriminierung gegenüber der femininen Form dar. 

 
5 Vgl. Europarat (Hrsg.), Leicht zu verwechseln, 2021. 
6 Vgl. Ders., Wie wir arbeiten, 2021. 
7 Vgl. Ders., Rechtsstaatlichkeit, 2021. 
8 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
9 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96 – 99. 
10 Vgl. ebd., S. 94. 
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2 Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland  

Das Rechtsstaatsprinzip ist ein prägendes Merkmal, wie sich die Bundesrepublik 

Deutschland selbst identifiziert. Zusammen mit dem Prinzip der Demokratie, des Sozial-

staats und des Bundesstaats sind sie die Grundwerte, die Deutschland vertritt und sich 

als Staatsaufgabe gestellt hat. Demokratie, Sozialstaat und Bundesstaat sind explizit in 

der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz, gemäß Artikel 20 Absatz 1 GG verankert. 

Die Rechtsstaatlichkeit ist nicht ausdrücklich in dieser Rechtsnorm genannt, aber kann 

von Artikel 20 Absatz 1 GG abgeleitet werden, weil der Rechtsstaat das Kernelement 

des Grundgesetzes ist und somit als Gesamtschau der grundgesetzlichen Normen her-

geleitet werden kann.11 Ein Rechtsstaat wird definiert als ein Staat, „indem die Ausübung 

staatlicher Macht umfassend rechtlich gebunden ist.“12 Deswegen ist das Prinzip der 

Rechtsstaatlichkeit nach dem Demokratieprinzip die zweite „überragend wichtige Staats-

grundlage“13 für einen freiheitlichen Verfassungsstaat in Deutschland.14 Es ist somit nicht 

ein Zustand im deutschen Staatssystem, sondern wird auch als Staatsziel angesehen.15 

Außerdem kann man einen Rechtsstaat auch definieren als einen Staat, deren Handlun-

gen der Regierung und der Verwaltung sich an das Recht halten müssen. 16 

 

2.1 Historische Entwicklung 

Die Rechtsstaatlichkeit hat eine lange geschichtliche Entwicklung. Eine der wichtigsten 

Bestandteile des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit ist die Gewaltenteilung. Bereits Aristo-

teles (384 - 322 v. Chr.) hat erste Fundamente der Gewaltenteilung aufgestellt. Auch im 

Absolutismus wurde die Gewaltenteilung in der Staatsphilosophie als Gegenmaßnahme 

gegen den Missbrauch der staatlichen Gewalt gefordert. Die wichtigsten Vertreter in die-

ser Zeit waren John Locke (1632 - 1704) und Charles Montesquieu (1689 - 1755).17  

Montesquieu stellte seinen Grundsatz der Gewaltenteilung auf, indem er das britische 

Regierungssystem erforscht hat und die Gewaltenteilung in den Mittelpunkt seiner Be-

obachtung platzierte. Dabei trennte er genau drei Gewalten voneinander. Seiner Mei-

nung herrschte eine gesetzgebende Gewalt, eine rechtliche Gewalt und eine auswärtige 

Gewalt. Heute wird es nicht mehr als auswärtige Gewalt betitelt, sondern setzt die aus-

führende Gewalt als Bestandteil der Gewaltenteilung ein. Montesquieu war der 

 
11 Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 97. 
12 Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 97. 
13 Ebd., S. 97. 
14 Vgl. ebd., S. 97. 
15 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht I, 2018, S. 207. 
16 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Rechtsstaat, o.J. 
17 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96. 
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Überzeugung, dass die Freiheit von der Trennung der Gewalten abhängt. Deswegen ist 

es notwendig die Gewalten auf die verschiedenen Staatsorgane aufzuteilen, die vonei-

nander unabhängig sind.18 

In Deutschland kann die erste Ausprägung der Gewaltenteilung in der Paulskirchenver-

fassung von 1848/1849 gefunden werden sowie in der Reichsverfassung von 1871. Die 

Gewaltenteilung, wie sie heute im deutschen Staatssystem ausgeübt wird, wurde 1949 

bei der Erstellung des Grundgesetzes eingeführt.19 

 

2.2 Die Verankerung im Grundgesetz 

Die Rechtsstaatlichkeit ist zusammen mit den Prinzipien der Demokratie, des Sozial-

staats und des Bundesstaats ein fundamentales Verfassungsprinzip20 sowie die Men-

schenrechte und das Friedensgebot mit der Pflicht der internationalen Zusammenarbeit 

und Kooperation.21 Die Rechtsstaatlichkeit wird im Artikel 20 GG nicht ausdrücklich ge-

nannt im Gegensatz zu Demokratie, Sozialstaatlichkeit und Bundesstaat. Wortwörtlich 

taucht der Begriff erst im Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 GG auf,22 der die Bundesrepublik als 

Rechtsstaat fixiert (Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 GG). 

 

2.2.1 Die Normenhierarchie in der Rechtsstaatlichkeit 

Im deutschen Recht wird Rechtsstaatlichkeit als staatliches Handeln betrachtet, welches 

sich im Rahmen der höherrangigen Rechtsordnung befindet.23 Deswegen herrscht im 

Rechtsstaat eine Normenhierarchie. Das bedeutet, dass die Rechtsnormen verschie-

dene Ränge haben und zur Nichtigkeit führen, sollten rangniedere Vorschriften mit den 

ranghöheren nicht übereinstimmen. Die Normenhierarchie ist deshalb im Rechtsstaat 

von großer Bedeutung, da das Recht nur durch die Gestaltung von Gesetzen durchge-

führt werden kann. In Deutschland steht an höchster Stelle dieser Hierarchie die Verfas-

sung, also das Grundgesetz.24 

Das Grundgesetz gibt den Ordnungsrahmen der Rechtsordnung in Deutschland an. Da-

von sind die Rechtssetzung, die Gesetzesauslegung und die Gesetzesanwendung 

 
18 Vgl. Stein, Ekkehart; Frank, Götz, Staatsrecht, 2010, S. 108. 
19 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96. 
20 Vgl. ebd., S. 93 f. 
21 Vgl. Geiger, Rudolf, Staatsrecht III, 2018, S. 135. 
22 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 93 f. 
23 Vgl. ebd., S. 106 ff. 
24 Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 117. 
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betroffen.25 Dementsprechend stehen formelle Gesetze vor materiellen Gesetzen, Bun-

desrecht steht vor Landesrecht und Europäisches Recht ist ranghöher als das Bundes-

recht. 

Dieser Geltungsvorrang des ranghöheren Rechts ergibt sich aus der Rechtsstaatlich-

keitsbestimmung des Prinzips des Vorrangs des Gesetzes gemäß  

Artikel 20 Absatz 3 GG.26 Geltungsvorrang des ranghöheren Rechts bedeutet, dass das 

„untergeordnete Recht im Falle der Kollision mit dem übergeordneten Recht derogiert, 

d. h. außer Kraft gesetzt wird, und damit keine Geltung beanspruchen kann.“27 Dement-

sprechend ist die Normenhierarchie ein wichtiges Element in der deutschen Rechtsstaat-

lichkeit. 

 

2.2.2 Die Bestimmungen der Rechtsstaatlichkeit im Grundgesetz 

Die Rechtsstaatlichkeit wird zwar im Grundgesetz nur einmal explizit erwähnt. Jedoch 

setzt es sich durch mehrere Bestimmungen zusammen, welche eindeutig genannt wer-

den.28 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit kann in formelle und materielle Rechtsstaatlichkeit 

getrennt werden. Zur formellen Rechtsstaatlichkeit zählen z. B.: die Gewaltenteilung, die 

verfassungsmäßige Ordnung und der Justizgewährungsanspruch mit Rechtsschutz. 

Beispiele für die materielle Rechtsstaatlichkeit sind die Grundrechte und die Rechtssi-

cherheit.29 

 

2.2.2.1 Die Gewaltenteilung 

Art 20 Abs. 2 Satz 2 GG bestimmt, dass es im deutschen Rechtsstaat eine Gewaltentei-

lung geben muss. Diese Gewaltenteilung kann horizontal nach Exekutive, Legislative 

und Judikative ausgerichtet sein.30 Aber es gibt auch die organisatorische und vertikale 

Gewaltenteilung.31 Die horizontale Gewaltenteilung wird durch besondere Organe aus-

geführt, denn der Zweck ist es, die Staatsgewalt zu begrenzen und damit auch zu kon-

trollieren. Somit soll ein Machtmissbrauch verhindert werden. Jede der drei Gewalten 

hat ihre eigenen Aufgaben.32 

 
25 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 106ff. 
26 Vgl. ebd., S. 134f. 
27 Ebd., S. 134f. 
28 Vgl. ebd., S. 93f. 
29 Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 98 – 101. 
30 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 94. 
31 Vgl. ebd., S. 99. 
32 Vgl. ebd., S. 96. 
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Die Legislative (die gesetzgebende Gewalt) ist für die Gesetzgebung und Rechtssetzung 

zuständig. Dabei soll sie generelle Regelungen aufstellen. Das bedeutet, dass diese sich 

an eine unbestimmte Anzahl von Bürger*innen wenden, wobei der Ort und die Zeit nicht 

exakt festgelegt sind. Die Exekutive (die vollziehende Gewalt) ist alles an staatlichem 

Handeln, was weder Rechtsprechung noch Gesetzgebung ist. Sie wird in Deutschland 

ausgeführt von der Regierung und der Verwaltung. Die Judikative (die rechtsprechende 

Gewalt) ist der unbeteiligte Dritte bei einem Streit, wobei sie am Maßstab des Rechts die 

Entscheidung trifft.33 

Die Gewalten kann man anhand der Bundesebene gut als Beispiel heranziehen. Der 

Bundestag als Parlament ist die Legislative. Gemäß Artikel 38 GG wird er durch Wahlen 

aufgestellt. Er erlässt Gesetze und dient der Kontrolle der Regierung, da er gemäß  

Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 GG einen Informations- und 

Auskunftsanspruch von der Regierung hat und er ernennt den Bundeskanzler nach  

Artikel 63 GG, welcher ein Teil der Exekutive ist. Die Regierung ist die Exekutive und 

wird näher bestimmt in Artikel 62 ff GG und Artikel 83 ff GG. Die Regierung ist in ihrem 

Handeln an Gesetz und Recht gebunden, gemäß Artikel 20 Absatz 3 GG. Interessant ist 

jedoch im deutschen Staatssystem, dass sie auch die Möglichkeit hat Einfluss auf die 

Legislative zu nehmen, da sie nach Artikel 76 GG eine Gesetzesinitiative hat und bei 

ausgabewirksamen Gesetzen ihre Zustimmung geben muss, gemäß Artikel 113 GG. 

Ihre Aufgabe ist die politische Gestaltung des Staats. Aber auch die Verwaltung ist ein 

Organ der Exekutive. Sie ist für den Vollzug der Gesetze zuständig. Die Judikative sind 

alle Gerichte in Deutschland: das Bundesverfassungsgericht, die Bundesgerichte und 

die Gerichte der Länder. Sie sind ebenfalls, wie die Exekutive an die Gesetze und an 

das Recht gebunden. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Kontrolle der Akte der Exekutive 

und Legislative, gemäß Artikel 92 ff GG. Für die Judikative sind Richter*innen zuständig, 

welche sachlich und persönlich unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sind.34 Die 

Kontrolle der Exekutive findet durch die Rechtsprechung statt, da alle Verwaltungshand-

lungen der richterlichen Nachprüfung unterliegen. Die Legislative wird kontrolliert durch 

das richterliche Prüfrecht, gemäß Artikel 100 Absatz 1 GG. Hierbei wird die Verfassungs-

mäßigkeit des Gesetzes überprüft. Ist man nach der Prüfung der Auffassung es liegt ein 

Verstoß gegen ein Grundrecht vor, muss es beim Bundesverfassungsgericht vorgelegt 

werden.35 

Damit die Gewaltentrennung erfolgreich sein kann, muss sie organisatorisch, funktionell 

und personell getrennt werden. Das kann erreicht werden, wenn die Gewalten durch 

 
33 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht I, 2018, S. 209 f. 
34 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96 – 99. 
35 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht I, 2018, S. 212. 
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unterschiedliche Organe und Personen durchgeführt werden.36 Beispielsweise gäbe es 

keine Gewaltentrennung, wenn eine Richterin oder ein Richter auch Mitglied im Bundes-

tag37 oder der Bundespräsident in einen gesetzgebenden Organ Mitglied wäre. Letzteres 

ist verboten, gemäß Artikel 55 Absatz 1 GG.38  

In Deutschland haben wir keine strikte Gewaltentrennung, sondern eine Gewaltenver-

schränkung. Da die Mitglieder der Regierung (Exekutive) auch Teil des Bundestags (Le-

gislative) sind und sie materielle Gesetze erlassen dürfen. Jedoch ist die Judikative voll 

und ganz von den anderen zwei Gewalten getrennt.39 

 

2.2.2.2 Die Gewährung von Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten 

Der Rechtsstaat sorgt dafür das die Grundrechte (Artikel 1 – Artikel 20 GG) und grund-

rechtsgleichen Rechte (Artikel 33 Absatz 1 - 3 GG, Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 und Satz 

2 GG, Artikel 101 GG, Artikel 103 Absatz 1 - 3 GG, Artikel 104 Absatz 1 Satz 2 GG) für 

die Bürger*innen gewährt werden können. Denn daraus folgen subjektive Abwehrrechte 

und Schutzansprüche für die Bürger*innen.40  

Gemäß Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 GG hat jeder ein Recht auf einen gesetzliche*n 

Richter*in. Dieser Artikel dient auch der Ausprägung der Rechtssicherheit. Er beinhaltet, 

dass die Richter*innen unabhängig und unparteiisch in ihrer Entscheidung sind und das 

nur der durch das Gesetz bestimmte Richter das Urteil des Betroffenen entscheiden 

kann.41 Es handelt sich hier um ein Menschenrecht und jeder darf davon Gebrauch ma-

chen.42 

Artikel 103 Absatz 1 GG ermöglicht den Betroffenen noch vor der Verkündung der ge-

richtlichen Entscheidung sich zur Sache persönlich zu äußern. Jeder hat ein Recht auf 

ein rechtliches Gehör.43 Artikel 103 Absatz 1 GG ist ein Menschenrecht.44 

Artikel 19 Absatz 4 bestimmt die Rechtsweggarantie. Es ist ein Menschenrecht und ge-

währt, dass der Rechtsweg bei Verletzungen subjektiver Rechte durch die öffentliche 

Gewalt geöffnet ist. Die öffentliche Gewalt kann nach Artikel 19. Absatz 4 Satz 1 GG in 

zwei Formen auftreten. Entweder nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 GG als die drei 

 
36 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht I, 2018, S. 209 f. 
37 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 99. 
38 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht I, 2018, S. 209 f. 
39 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 100 f. 
40 Vgl. ebd., S. 94. 
41 Vgl. Ders., Grundrechte, 2018, S. 460 f. 
42 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 253 – 255.  
43 Vgl. Schmidt, Rolf, Grundrechte, 2018, S. 464. 
44 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 257 f. 
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Gewalten: Exekutive, Legislative und Judikative. Oder nach Artikel 20 Absatz 3 GG nur 

die vollziehende Gewalt. Dadurch ist hier ein engeres Anwendungsfeld gegeben.45 

 

2.2.2.3 Die Justizgewährungspflicht 

Die Aufgabe des Staates ist es, dem Einzelnen zur Wahrung seiner Rechte den Anruf 

die den staatlichen Gerichten zu gewähren. Deswegen muss der Staat den gerichtlichen 

Schutz zur Verfügung stellen. Das bedeutet, der Staat hat eine Justizgewährungspflicht 

gegenüber den Bürgern und jede*r Bürger*in hat einen Justizgewährungsanspruch.46 

 

2.2.2.4 Der effektive Rechtsschutz 

Der effektive Rechtsschutz ist, gemäß Artikel 19 Absatz 4 GG, ein Individualgrundrecht 

und verpflichtet die Legislative einen wirkungsvollen Rechtsschutz zu gewährleisten. 

Das heißt, der Zugang zu gerichtlichen Entscheidungen darf nicht ausgeschlossen oder 

unmöglich und unzumutbar gemacht werden. Um dies zu gewähren, ist die richterliche 

Unabhängigkeit nach Artikel 97 GG und die Bestimmung des gesetzlichen Richters nach 

Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 GG eingeführt worden.47 

 

2.2.2.5 Die verfassungsmäßige Ordnung 

Die Legislative ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und die Exekutive so-

wie die Judikative an das Gesetz und Recht. Hierbei handelt es sich um den Vorrang 

und den Vorbehalt des Gesetzes.48 

Vorrang des Gesetzes bedeutet, dass die Verwaltung sich an die Gesetze binden muss 

und ihr Handeln nicht gegen das Gesetz verstoßen darf. Vorbehalt des Gesetzes heißt, 

dass die Verwaltung eine gesetzliche Grundlage für ihr Handeln benötigt. Deswegen gilt, 

kein Handeln ohne Gesetz.49 

 

2.2.2.6 Die Messbarkeit, die Berechenbarkeit und die Rechtssicherheit 

Das bedeutet, dass bei der Gesetzgebung folgende Bestimmungen beachtet werden 

müssen: die Normklarheit, die Verständlichkeit, das Rückwirkungsverbot, die 

 
45 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 247 – 250. 
46 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 94. 
47 Vgl. ebd., S. 94. 
48 Vgl. ebd., S. 94 f. 
49 Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 99. 
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Widerspruchsfreiheit, die Tatbestands- und Methodenklarheit und der Vertrauensschutz. 

Die Staatsorgane müssen sich an das Übermaßverbot (Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit) halten.50 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist sehr bedeutend für die Rechtsstaatlichkeit 

und besitzt Verfassungsrang. Er muss bei allen staatlichen Maßnahmen eingehalten 

werden. Der Inhalt dieses Grundsatzes bezieht sich auf Gesetze, die auf die Grund-

rechte eingreifen. Die Freiheit jedes Einzelnen darf nur eingeschränkt werden, wenn es 

für die Interessen des Gemeinwohls unausweichlich ist. Daher muss überprüft werden, 

ob das Gesetz einen legitimen Zweck verfolgt sowie geeignet, erforderlich und ange-

messen ist.51 

Der Vertrauensschutz ist für den Einzelnen ein wichtiger Bestandteil in einen Rechts-

staat, da sich die gesetzlichen Regelungen immer wieder ändern und erneuert werden. 

Deshalb schützt der Vertrauensschutz die Bürger*innen im Bestand von staatlichen Ent-

scheidungen. 52 

Das Rückwirkungsverbot ist das Verbot der echten Rückwirkung von belastenden Ge-

setzen.53 D. h. jeder darf darauf vertrauen, dass seine früheren Handlungen nicht rück-

wirkend bestraft werden, obwohl sie jetzt durch neue gesetzliche Regelungen strafbar 

sind.54 Das Rückwirkungsverbot ist ein Prinzip, welches im Artikel 103 Absatz 2 GG ver-

ankert ist. Es ist ein Menschenrecht, d. h. jeder hat einen Anspruch auf die Einhaltung 

des Rückwirkungsverbot in einem Verfahren im Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrecht. 

Grundsätzlich herrscht in Deutschland das Schuldprinzip, d. h. der Täter hat das Wissen 

darüber, dass seine Handlung und sein Tun verboten sind. Somit kann seine Handlung 

nur geahndet werden, wenn die verbotene Tat gesetzlich bestimmt ist. Eine verbotene 

Tat muss im Gesetz genau und präzise beschrieben werden, damit die Bürger*innen ihr 

Verhalten darauf abstimmen können.55 

 

2.2.2.7 Das Verbot von Strafe ohne Gesetz und „Keine Strafe ohne Schuld“ 

Im Rechtsstaat ist es verboten jemanden zu bestrafen ohne ein vorheriges Strafgesetz. 

Bei einer Strafe müssen der Tatbestand und die Rechtsfolge sachgerecht aufeinander 

abgestimmt sein und die Strafe muss so ausgelegt werden, dass sie in einem gerechten 

Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden des Täters steht. Des Weiteren 

 
50 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 95. 
51 Vgl. ebd., S. 120. 
52 Vgl. ebd., S. 159. 
53 Vgl. ebd., S. 151. 
54 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Rückwirkungsverbot, o.J. 
55 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 258 – 262. 
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wird in Deutschland der Beschuldigte solange als unschuldig vermutet bis gesetzlich 

nachgewiesen werden kann, dass er Schuld an den Tatbestand hat. Es handelt sich um 

den Grundsatz: „Keine Strafe ohne Schuld“.56 

 

2.2.2.8 Das Prinzip „ne bis in idem“ 

Das Prinzip „ne bis in idem“ hat im Strafverfahren eine wichtige Bedeutung. Nach  

Artikel 103 Absatz 3 GG darf niemand wegen derselben Tat zweimal oder mehrmals 

bestraft werden. Es herrscht das Prinzip der Gerechtigkeit, nämlich das Verbot eine dop-

pelte Freiheitsstrafe anzutreten.57 Der Artikel 103 Absatz 3 GG ist ein Menschenrecht 

und dient zur individuellen Gerechtigkeit und soll für den inneren Frieden sorgen. Zwar 

schützt dieses Prinzip vor einer Mehrfachbestrafung aufgrund allgemeiner Strafgesetze, 

aber ein Disziplinarverfahren kann trotzdem eingeleitet werden.58 

 

2.2.2.9 Die Staatshaftung 

Die Staatshaftung ist nicht ausdrücklich im Grundgesetz verankert. Aber trotzdem ein 

Teil der Rechtsstaatlichkeit. Sie beinhaltet, dass der Staat für sein eigenes schuldhaftes 

und rechtswidriges Verhalten einen Ausgleich gewähren muss.59 

 

2.3 Die Judikatur zur Rechtsstaatlichkeit  

Die Rechtsprechung der Gerichte leistet einen großen Beitrag für den inneren Frieden 

und zur Freiheit der Bürger*innen gegenüber dem Staat. Dabei sind die Prinzipien im 

Grundgesetz die Basis für die Arbeit der Gerichte. Wichtige Grundlagen im Bereich des 

Verfahrensablauf bilden die Artikel 92 GG und Artikel 101. GG.  

Artikel 92 GG steht für die Unabhängigkeit der Richter*innen. Sie sind niemanden unter-

worfen, nur ganz allein dem Gesetz. Artikel 101 GG schließt das Bestehen von Ausnah-

megerichten aus und verfestigt somit den Rechtsstaat. Diese Art von Gerichten werden 

oft in Diktaturen für politische Strafen verwendet.60 

Die Rechtsprechung, oder das auch Richterrecht, ist durch die Unabhängigkeit der Rich-

ter*innen nicht an frühere Entscheidungen gebunden und kann aufgrund des 

 
56 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 95. 
57 Vgl. ebd., S. 95. 
58 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 262 – 264. 
59 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96. 
60 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Rechtsprechung, o.J. 
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Sachverhaltes über jeden Einzelfall frei und selbst entscheiden. Die entsprechenden Ur-

teile sollen in der Praxis als Leitsatz genutzt werden.61  

Für die Rechtsprechung, die in Deutschland gilt, sind die deutschen Gerichte zuständig. 

Es gibt fünf verschiedene Gerichtsbarkeiten, welche sich auf bestimmte Bereiche spezi-

alisiert haben. Die Älteste ist die ordentliche Gerichtsbarkeit. Außerdem gibt es noch die 

Arbeitsgerichtsbarkeit, die Sozialgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit und die Ver-

waltungsgerichtsbarkeit. Des Weiteren gibt es in Deutschland noch Spezialgerichte, wie 

das Bundespatentgericht.62  

 

2.3.1 Das Bundesverfassungsgericht 

Das bedeutendste Gericht in Bezug auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der 

Bundesrepublik sind die Verfassungsgerichte der Länder und auf Bundesebene das 

Bundesverfassungsgericht. Sie sind für die Einhaltung der Verfassung zuständig.63  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wurde am 07.09.1951 in Karlsruhe eröffnet und 

beschäftigt sich mit allen Angelegenheiten rund um das Verfassungsleben.64 Es hat von 

allen deutschen Gerichten die umfassendste Befugnis alle drei Gewalten zu kontrollieren 

und entscheidet bei einem Streit zwischen den Verfassungsorganen.65 Es kontrolliert alle 

Staatsorgane, Verwaltungen und Fachgerichte und entscheidet über Streitigkeiten an-

hand der rechtlichen Maßstäbe.66 Als Kontrollmaßstab gilt das Grundgesetz.67 Das Bun-

desverfassungsgericht ist nämlich der „Hüter der Verfassung“.68  

Die Judikative wird kontrolliert auf Antrag des Bürgers. Wenn sich der Bürger oder die 

Bürgerin in den Grundrechten durch eine letztinstanzliche Gerichtsentscheidung verletzt 

fühlt, prüft das BVerfG die Urteile aller Gerichtszweige auf Verletzung der Grundrechte. 

Sollte es der Auffassung sein, dass eine Verletzung vorliegt, wird das Urteil aufgehoben 

und das entsprechende Gericht muss das Verfahren neu entscheiden. Die Exekutive, 

die Regierung und die Verwaltung, wird ebenfalls auf Antrag durch eine*n Bürger*in kon-

trolliert. Es handelt sich hier um die Verfassungsbeschwerde. Hierbei wird geprüft, ob 

ein Grundrecht verletzt oder eventuell zu Unrecht außer Acht gelassen wurde. Die Le-

gislative wird durch die Normenkontrolle überwacht. Es handelt sich um eine Prüfung 

der Akte, die von der Gesetzgebung an die Verfassung erlassen wurde, da alle Gewalten 

 
61 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 127. 
62 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Gerichtsbarkeit, o.J. 
63 Vgl. ebd. 
64 Vgl. Schlaich, Klaus; Korioth, Stefan, Das Bundesverfassungsgericht, 2018, S. 1. 
65 Vgl. ebd., S. 5 – 7. 
66 Vgl. Hillgruber, Christian; Goss, Christoph, Verfassungsprozessrecht, 2015, S. 1. 
67 Vgl. ebd., S. 21. 
68 Vgl. ebd., S. 5. 
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an die Verfassung gebunden sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie die Normen-

kontrolle auftreten kann. Ursache kann eine Verfassungsbeschwerde eines Bürgers 

oder Bürgerin sein, eine Vorlage eines Gerichts, auf Antrag der Regierung bzw. eines 

Mitgliedes des Bundestages oder aufgrund einer föderativen Streitigkeit zwischen dem 

Bund und einem Bundesland.  

Des Weiteren ist das BVerfG auch zuständig für die verfassungsgerichtlichen Entschei-

dungen bei einem Streit zwischen den Verfassungsorganen und es prüft, ob der jewei-

lige Streitgegenstand verfassungsmäßig war. Dadurch ist eine direkte gerichtliche Kon-

trolle der Verfassungsorgane durch den BVerfG gegeben. Außerdem hat es noch wei-

tere Aufgaben und Verfahren zum Schutz der Verfassung zu tätigen.69 Beispielsweise 

ist es ermächtigt, gemäß Artikel 21 Absatz 4 GG politische Parteien zu verbieten oder 

auch nach Artikel 61 Absatz 2 GG dem Bundespräsidenten des Amtes zu entheben. 

Außerdem ist es befugt Richter*innen zu entlassen gemäß Artikel 98 Absatz 2 GG und 

es kann jederzeit Richtersprüche, Maßnahmen der Regierung oder Gesetze aufheben, 

die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, gemäß Artikel 93 GG und  

Artikel 100 GG.70  

 

2.3.2 Definitionen der Rechtsstaatlichkeit nach deutscher Rechtsprechung 

Das BVerfG hat im Laufe der Zeit bei seiner Tätigkeit viele Urteile gesprochen und die 

Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, die umfassend im Grundgesetz verankert sind, in sei-

ner Urteilsfindung mit aufgegriffen, näher bestimmt und beschrieben. Im Fokus liegt da-

bei, was bei der Rechtsstaatlichkeit und seinen Ausprägungen beachtet werden muss. 

Allgemein verpflichtet das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit die Gerichte zu einer „umfas-

senden tatsächlichen und rechtlichen Prüfung des Verfahrensgegenstandes“ im Ge-

richtsverfahren.71 Durch Artikel 2 Absatz 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip hat der 

Einzelne einen Anspruch auf eine tatsächliche wirksame gerichtliche Kontrolle.72 Diese 

ist verletzt, „wenn die Gerichte die prozessrechtlichen Möglichkeiten zur Sachverhalts-

feststellung so eng auslegen, dass ihnen eine sachliche Prüfung derjenigen Fragen, die 

ihnen vorgelegt worden sind, nicht möglich ist und das vom Gesetzgeber verfolgte Ver-

fahrensziel deshalb nicht erreicht werden kann. Nichts anderes gilt für den Fall, dass ein 

Gericht seine Pflicht zur Sachverhaltsfeststellung unvertretbar eng auslegt oder faktisch 

 
69 Vgl. Schlaich, Klaus; Korioth, Stefan, Das Bundesverfassungsgericht, 2018, S. 5 – 7. 
70 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.), Die Rechtsprechung, 2021. 
71 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Oktober 2004 - 2 BvR 779/04 -, Rn. 16. 
72 Vgl. ebd., Rn. 16. 
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entsprechend verfährt.“73 Dementsprechend kann ein wirkungsvoller Rechtsschutz nur 

gewährt werden, wenn eine Prüfung stattgefunden hat.74 

Der Grundsatz für jedes rechtsstaatliche Verfahren ist der faire Ablauf. Dies gebietet das 

Rechtsstaatsprinzip i. V. m. den Freiheitsrechten und Artikel 1 Absatz 1 GG. Es gibt bei 

diesen keine Ge- oder Verbote, sondern der Gesetzgeber hat die Aufgabe nach jeder 

sachlichen Gegebenheit eine Konkretisierung vorzunehmen. Die Aufgabe der Gerichte 

für ein faires Verfahren ist den Schutzgehalt der Verfahrensnorm und die Rechtsfolgen 

der entsprechenden Verletzung zu bestimmen. Dabei muss die Bedeutung und die Trag-

weite des Rechts angemessen berücksichtigt werden. Außerdem ist das BVerfG der 

Meinung, dass gegen den Schutzgehalt verstoßen wird, wenn die Verfahrensnorm ver-

letzt wird und somit in das Recht des Schuldigen auf ein faires Verfahren, gemäß Rechts-

staatsprinzip, eingreifen kann.75 

Das Prinzip der Gewaltenteilung (Artikel 1 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 3 GG) ist nach 

Auffassung des BVerfG ein „tragendes Organisationsprinzip des Grundgesetzes“.76 Es 

hat eine hohe Bedeutung in der politischen Machtverteilung und das Ineinandergreifen 

der drei Gewalten. Dies führt zu einer resultierenden Mäßigung der Staatsherrschaft.77  

In einem Beschluss vom 28. Dezember 1999 hat das Bundesverfassungsgericht den 

Rechtsschutz näher bestimmt. Demnach muss der Rechtsschutz tatsächlich und recht-

lich geprüft werden, damit er wirkungsvoll ist. Das ist der Fall, wenn der Beteiligte tat-

sächlich und rechtlich vor Gericht argumentieren darf und die Richterin oder der Richter 

erst die Richtigkeit der bestrittenen Tatsachen bejahen, wenn eine hinreichende Prüfung 

stattgefunden hat.78 Des Weiteren wurde bei einem Rechtsstreit am 27.April 2005 ent-

schieden, dass es für die Gewährung des Rechtsschutzes verboten ist, dass die Ge-

richte den Zugang für Parteien zu einer eingeräumten Instanz für das ordnungsgemäße 

Verfahren erschweren. Deswegen ist jede unzumutbare oder eine aus Sachgründen 

nicht zu rechtfertigende Weise zu unterlassen.79  

Für die Rechtssicherheit wurde festgelegt, dass diese nur gewährt ist, wenn die strittigen 

Rechtsverhältnisse in einer angemessenen Zeit von den Gerichten geklärt werden. Was 

eine angemessene Zeit ist, ist je nach Sachverhalt unterschiedlich zu bewerten.80 

 
73 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Oktober 2004 - 2 BvR 779/04 -, Rn. 29. 
74 Vgl. ebd., Rn. 29. 
75 Vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 15. Januar 2015 - 2 BvR 2055/14 -, 
Rn. 13 – 14. 
76 Stein, Ekkehart; Frank, Götz, Staatsrecht, 2010, S. 110. 
77 Vgl. ebd., S. 110. 
78 Vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 28. Dezember 1999 - 1 BvR 2203/98 -, 
Rn. 11 - 15. 
79 Vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 27. April 2005 - 1 BvR 2674/04 -, Rn. 9. 
80 Vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. November 1999 - 1 BvR 1708/99 -, 
Rn. 8. 
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Außerdem ist das BVerfG der Auffassung, dass die Rechtssicherheit verhindern soll, 

„dass die Rechtsunterworfenen durch die rückwirkende Beseitigung erworbener Rechte 

über die Verlässlichkeit der Rechtsordnung getäuscht werden.“81 Die Rechtssicherheit 

und der Vertrauensschutz haben den Zweck, dass sie zusammen mit den Grundrechten 

die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten. Dabei sind sie eine wesentliche 

Voraussetzung für die Selbstbestimmung.82 

Auch mit der Verhältnismäßigkeit, die zum Rechtsstaatlichkeitsprinzip gehört, hat sich 

das BVerfG näher befasst. Es hat entschieden, dass jede Richterin und jeder Richter 

dafür zu sorgen haben, dass die Zwangsmaßnahmen angemessen begrenzt werden. 

Jeder Eingriff in ein Grundrecht muss messbar und kontrollierbar sein, ansonsten ist er 

nicht verhältnismäßig.83  

Artikel 19 Absatz 4 GG beschäftigt sich mit der Rechtsweggarantie der Rechtsstaatlich-

keit. Der Rechtsweg muss bei einer Verletzung der eigenen Rechte durch die öffentliche 

Gewalt für jeden gewährt werden. Das BVerfG hat dazu bestimmt, dass die subjektiven 

Rechte des Einzelnen durch einen Richter oder einer Richterin geschützt werden. Es ist 

aber kein Schutzanspruch gegen die Richter*innen. Das bedeutet  

Artikel 19 Absatz 4 GG richte sich nicht gegen die Akte, die von der Judikatur erlassen 

werden. In Bezug auf die Rechtsweggarantie ist es der Meinung, dass diese und die 

Effektivität der Rechtsstaatlichkeit gewährleistet wird, wenn eine weitere Instanz durch 

das Prozessrecht geöffnet wird. Dadurch findet auch eine wirksame gerichtliche Kon-

trolle statt. Eine Ausnahme für die Gewährleistung der Rechtsweggarantie ist im  

Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 GG zu finden.84 Gemäß Artikel 10 Absatz 2 Satz. 2 GG kann 

per Gesetz Beschränkungen festgelegt werden für das Post- und Fernmeldegeheimnis. 

Dadurch kann ebenfalls durch das Gesetz festgelegt, dass der Rechtsweg entfällt und 

durch eine Nachprüfung von bestellten Organen der Regierung ersetzt wird  

(Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 GG). Für das BVerfG stellt Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 GG und 

die Bestimmung zum Rechtsweg kein Problem dar, weil es mit Artikel 79 Absatz 3 GG 

vereinbar ist.85 

Die Rechtsprechung des BVerfG hat festgelegt, wer „jeder“ nach Artikel 101 GG ist. 

Demnach hat jeder das Recht auf einen gesetzlichen Richter, der an einem gerichtlichen 

Verfahren als Partei beteiligt ist. Partei umfasst jede natürliche oder juristische und in-

ländische oder ausländische Person. Auch Behörden ohne Rechtsfähigkeit haben einen 

Anspruch auf das Recht auf einen gesetzlichen Richter, gemäß Artikel 101 GG. Die 

 
81 BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 25. April 2015 - 1 BvR 2314/12 -, Rn. 13. 
82 Vgl. ebd., Rn. 13. 
83 Vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 22. März 1999 - 2 BvR 2158/98 -, Rn. 7. 
84 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 247- 250. 
85 Vgl. ebd., S. 247- 250. 
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Aufgabe des Richters ist es zu verhindern, dass die Justiz durch sachfremde Einflüsse 

manipuliert wird. Auf die Frage, wer rechtlich gesehen eine Richterin bzw. ein Richter ist, 

hat das BVerfG auch bereits eine Antwort gegeben. Eine Richterin oder ein Richter ist 

jemand, dessen Zuständigkeit in dem allgemeinen Normen der Gesetze und in die Ge-

schäftsverteilungsplanung der Gerichte festgelegt wurde. Der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) ist für den BVerfG ebenfalls ein Richter nach Artikel 101 GG. Das BVerfG ist 

dieser Auffassung, weil durch die Vorabentscheidungen nach Artikel 267 AEUV der 

EuGH in die nationale Gerichtbarkeit eingegliedert ist und das EU-Recht von den natio-

nalen Behörden und Gerichten ausgeführt wird. Somit ist er auch ein Richter nach Artikel 

101 GG, wenn die deutschen Gerichte der Verpflichtung des Artikel 267 AEUV nicht 

nachkommen und keinen Antrag auf Vorabentscheidung stellen.86 Jedoch ist es nur eine 

Verletzung des EU-Rechts, wenn „die Auslegung und Anwendung der Zuständigkeits-

norm bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht 

mehr verständlich erscheinen oder offensichtlich unhaltbar sind.“87 

Im Artikel 103 Absatz 1 GG ist der Anspruch auf rechtliches Gehör festgelegt, welches 

ein Teilprinzip der Rechtsstaatlichkeit ist. Das BVerfG hat thematisiert, wer genau seinen 

Anspruch geltend machen darf. Laut Grundgesetz ist jeder anspruchsberechtigt und 

nach dem BVerfG hat diejenige Person, die an einem gerichtlichen Verfahren als Partei 

oder Ähnlichem beteiligt ist oder unmittelbar rechtlich vom Gerichtsverfahren betroffen 

ist, ein Recht auf rechtliches Gehör.88 Das BVerfG ist weiterhin der Meinung, dass der 

Anspruch aus Artikel 103 Absatz 1 GG eine „Folgerung aus dem Rechtsstaatsgedanken 

für das Gebiet des gerichtlichen Verfahrens ist.“89 Außerdem soll der Einzelne nicht als 

Objekt vor dem Gericht gesehen werden, sondern einen Einfluss auf das Verfahren und 

Ergebnis haben, indem er selbst Stellung zu der Rechtssache vor dem Gericht nimmt. 

Diese Möglichkeit muss jedem eingeräumt werden. Zu den Verfahren selbst hat das 

Bundesverfassungsgericht alle verfahrensrechtlichen Vorschriften mit den  

Artikel 103 Absatz 1 GG für vereinbar erklärt, solange sie den Rechtsschutz nicht er-

schweren.90 

Für das Rückwirkungsverbot, gemäß Artikel 103 Absatz 2 GG hat das BVerfG Festle-

gungen getroffen, wann kein Verstoß der Gerichte aufgrund des Rückwirkungsverbot 

vorliegt. Demnach liegt kein Verstoß vor, wenn sie die Rechtsprechung der Gerichte 

ändern und dies Auswirkungen zu Lasten des Täters hat. Des Weiteren ist es auch kein 

Verstoß, wenn die Rechtfertigungsgründe nicht nach der gängigen Staatspraxis 

 
86 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 253 – 255. 
87 Ebd., S. 254. 
88 Vgl. ebd., S. 257 f. 
89 Ebd., S. 257 f. 
90 Vgl. ebd., S. 257 f.  
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ausgelegt werden, sondern sich nach den rechtlichen Maßstäben richten. Grund dafür 

ist, weil in diesen Fall der Staat mit dem Recht gleichsetzt wird und dadurch das staatli-

che Handeln legal wird. Ein Verstoß liegt vor, wenn sich die Handlungen der staatlichen 

Organe sich an dem Recht und nicht am Unrecht messen. Diese Begründung hat der 

Bundesgerichtshof gefällt und das BVerfG hat zugestimmt.91 Das BVerfG hat explizit 

festgelegt, dass eine Rückwirkung vorliegt, „wenn ein Gesetz nachträglich ändernd in 

abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift.“92 Bezüglich der 

Änderung von der Rechtsprechung hat das BVerfG bestimmt, dass es, gemäß des Ver-

trauensschutzes, unbedenklich ist, wenn die Rechtsprechung „hinreichend begründet ist 

und sich im Rahmen einer vorhersehbaren Entwicklung hält.“93 Das BVerfG hat in einem 

Urteil vom 15. Januar 2016 begründet, dass sich aufgrund des Rechtsstaatsprinzips je-

der Grundrechtsberechtigte darauf verlassen kann, „dass sein dem jeweils geltenden 

Recht entsprechendes Verhalten nicht nachträglich als rechtswidrig qualifiziert wird.“94 

Für das Teilprinzip das Verbot der Doppelbestrafung, gemäß Artikel 101 Absatz 3 GG, 

hat das BVerfG entschieden, dass eine Disziplinarmaßnahme nicht als Doppelbestra-

fung gilt und neben einer Sanktionsmaßnahme eingeleitet werden darf. Der Grund dafür 

ist, weil eine Disziplinarmaßnahme wegen einer Wehrdisziplinaranordnung verhängt 

wird und nicht wegen einer Verletzung der allgemeinen Strafgesetze. Deswegen ist es 

für das Bundesverfassungsgericht kein Problem, eine Sanktionsmaßname und eine Dis-

ziplinarmaßname gleichzeitig zu verhängen.95 

 
91 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 258 – 262. 
92 BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 25. April 2015 - 1 BvR 2314/12 -, Rn. 13. 
93 Ebd., Rn. 13. 
94 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 15. Januar 2015 - 2 BvR 2055/14 -, Rn. 15. 
95 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht II, 2019, S. 262 – 264. 
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3 Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in der EU 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist zusammen mit der Achtung der Menschenwürde, 

der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit und der Wahrung der Menschen- und Min-

derheitenrechte eines der Grundwerte, die die Europäische Union vertritt. Sie prägen 

das Selbstverständnis der EU und das Handeln der EU-Organe nach Innen und nach 

Außen. Ihre rechtliche Verankerung findet sich im Vertrag über die Europäische Union. 

Im Artikel 2 EUV sind explizit alle gemeinsamen Werte der EU aufgelistet.96 Bei diesen 

Grundsätzen spielt die Kommission eine zentrale Rolle. Wie bereits vom EuGH aner-

kannt, muss sie dafür sorgen, dass alle diese Werte von den Mitgliedstaaten gewähr-

leistet und geachtet werden. Die Rechtsstaatlichkeit im Sinne der EU bedeutet, dass alle 

Mitglieder der Union von unabhängigen und unparteiischen Gerichten kontrolliert wer-

den.97 Alle Grundwerte im Artikel 2 EUV sind Voraussetzung für einen Staat, um Teil des 

Europäischen Staatenbundes zu werden. Dies ist im Artikel 49 EUV verankert.98 Des 

Weiteren sind alle derzeitigen und zukünftigen Mitgliedstaaten an diese Prinzipien ge-

bunden und müssen diese auch in ihrem eigenen Land umsetzen.99 Dementsprechend 

verpflichtet das Rechtsstaatsprinzip „die unionale Rechtsgemeinschaft und ihre Mitglied-

staaten zur Einhaltung und zum Schutz der gemeinsamen Rechtsordnung.“100 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist durch verschiedene Teilprinzipien ausgestattet. 

Demzufolge gehören unter anderem das Gebot der Rechtsgleichheit, das Gebot der 

Rechtssicherheit und der effektive Rechtsschutz zu diesem Prinzip und finden hier ihre 

genaue Anwendung wieder. Die Europäische Gerichtsbarkeit spielt eine tragende und 

wichtige Rolle für die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips. Dieses ist ebenfalls im Ver-

trag der Europäischen Union unter den Artikel 19 EUV festgehalten.101 

Die Europäische Union hat sich viele Ziele gesetzt. Dazu zählt, dass sie sich vorgenom-

men hat für alle Bürger*innen, einen „Raum der Freiheit und der Sicherheit und des 

Rechts ohne Binnengrenzen“, gemäß Artikel 3 Absatz 2 EUV, zu schaffen. Um dies zu 

ermöglichen muss die Rechtsstaatlichkeit als Steuerungselement zwischen Freiheit und 

Sicherheit eingesetzt werden. Dabei ist festgelegt, dass jede Form der Handlung hoheit-

licher Gewalt an das Recht gebunden muss, um die Freiheit zu sichern. Im Europäischen 

 
96 Vgl. Geiger, Rudolf, Staatsrecht III, 2018, S. 185. 
97 Vgl. European Union (Hrsg.), Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2020, September 2020. 
98 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat, 11.03.2014, S. 2 f. 
99 Vgl. Geiger, Rudolf, Staatsrecht III, 2018, S. 185. 
100 Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, S. 109. 
101 Vgl. ebd., S. 109. 
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Recht wird zwischen formeller und materieller Rechtsstaatlichkeit unterschieden, welche 

der EuGH näher in seiner Judikatur erläutert hat.102 

Auch die anderen europäischen Organe haben die große Bedeutung der Rechtsstaat-

lichkeit verstanden. Beispielsweise sieht sich die Kommission als „Hüterin der Ver-

träge“103 und muss für die Achtung der Werte sorgen.104 In einer Mitteilung der Kommis-

sion an das Europäische Parlament und den Europäischen Rat vom 11. März 2014 hat 

die Kommission die Rechtsstaatlichkeit als „Rückgrat jeder modernen demokratischen 

Grundordnung“105betitelt. Denn die Union ist gegründet auf dem Vertrauen ihrer Mitglied-

staaten untereinander und auf deren Rechtsordnungen. Deshalb ist es von hoher Be-

deutung, dass auf nationaler Ebene das EU-Recht mit Vorrang behandelt wird. Die EU 

kann sich nur weiterentwickeln, wenn alle europäischen Bürger*innen in ihr Vertrauen 

haben. Dies kann nur mit einem ordentlichen Rechtssystem geschehen, denn die De-

mokratie und die Achtung der Grundrechte sind ohne Rechtsstaatlichkeit nicht mög-

lich.106 

 

3.1 Historische Entwicklung  

Die „Formel“ der Rechtsstaatlichkeit wurde in die Charta der Grundrechte der EU und in 

den Gründungsverträgen aufgenommen. Doch die Entwicklung für die Grundlage der 

Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union liegt weit in der Vergangenheit zurück.107 

Im Englischen wurde die Rechtsstaatlichkeit übersetzt als „rule of law“. Doch der Unter-

schied könnte nicht größer sein zu den anderen Übersetzungen. Den Ursprung der „rule 

of law“ ist im 17. Jahrhundert in England. Bereits dort wurde diese Regelung vom Parla-

ment und der Richter gegen die englischen Stuartkönige eingesetzt. Nach deren Auffas-

sung darf das Recht nicht willkürlich benutzt und gebrochen werden. Es muss in den 

bestehenden Kompetenzen verwendet werden. Sie steht im Zusammenhang mit der frü-

hen Herausbildung des Staates in einen Verfassungsstaat.108 

Der Begriff der Rechtsstaatlichkeit hat eine deutlich jüngere Entwicklung. Er bezieht sich 

auf die Französische Revolution und auf den deutschen Frühliberalismus. Es wird von 

einem modernen Staat mit einem politischen Institutionsgefüge und einer bürokratischen 

Verwaltung gesprochen. Die Vernunft bestimmt die Inhalte der staatlichen Rechtssätze. 

 
102 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 270. 
103 Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat, 11.03.2014. S. 2. 
104 Vgl. ebd., S. 2. 
105 Ebd., S. 2. 
106 Vgl. ebd., S. 2 f. 
107 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Rechtsstaat/Rechtspolitik, o.J. 
108 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Rechtsstaat/Rechtspolitik, o.J. 
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Er verpflichtet sich zum Gemeinwohl und der Sicherung der Sicherheit, der Freiheit und 

des Eigentums der Bürger*innen.109 

Der Unterschied hierbei ist, dass die „rule of law“ an gesellschaftliche Konflikte anknüpft 

und der Rechtsstaat jeden Konflikt als eine Störung im System ansieht. Dementspre-

chend darf der Begriff der „rule of law“ nicht als Synonym gesehen werden, sondern eher 

als Äquivalent zum Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union.110 

 

3.2 Die Verankerung im Primärrecht 

Unter diesem Gliederungspunkt wird auf das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit im Primär-

recht der Europäischen Union näher eingegangen. Die Rechtsstaatlichkeit wurde unter 

dem Artikel 2 EUV fest im Primärrecht der EU verankert. Da die Europäische Union auch 

oft als Rechtsgemeinschaft angesehen wird, hat die Rechtsstaatlichkeit ein großes An-

sehen für das Selbstverständnis der EU.111 

 

3.2.1 Grundlagen zum Verständnis des Europäischen Rechts 

Im Recht der Europäischen Union gibt es den Unterschied zwischen Primärrecht und 

Sekundärrecht. Nach der Ausprägung der Normenhierarchie, welche ein Teil der 

Rechtsstaatlichkeit ist, steht das Primärrecht über dem Sekundärrecht.112 Bei dem Se-

kundärrecht handelt es sich um Rechtsakte der Organe der Union. Das können z.B.: 

Verordnungen, Richtlinien oder Beschlüsse sein, gegebenenfalls auch Empfehlungen 

und Stellungsnahmen, die jedoch keinen Charakter einer rechtlichen Verbindlichkeit ha-

ben.113 Das Primärrecht sind die abgeschlossenen, völkerrechtlichen Verträge. Dabei 

handelt es sich um die Gründungsverträge der EU. Diese sind die EUV und AEUV. Des 

Weiteren gehört die Charta der Grundrechte ebenfalls dazu. An diese Verträge sind alle 

Organe der EU gebunden.114 

Die Rechtsordnung kann laut EuGH nur autonom entstehen, wenn die Mitgliedstaaten 

der Union Hoheitsrechte übertragen. D. h. die EU hat eine eigene Rechtsordnung ge-

schaffen, welche in den Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten integriert und von den 

nationalen Gerichten angewendet werden muss. Es handelt sich hierbei um die Supra-

nationalität. Das bedeutet, dass das EU-Recht vor dem nationalen Recht Vorrang hat. 

Die Mitgliedstaaten müssen das EU-Recht, gemäß Artikel 288 AEUV, unmittelbar 

 
109 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Rechtsstaat/Rechtspolitik, o.J. 
110 Vgl. ebd. 
111 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 270. 
112 Vgl. Herdegen, Matthias, Europarecht, 2019, S. 173. 
113 Vgl. ebd., S. 197 – 211. 
114 Vgl. ebd., S. 173 f. 
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anwenden.115 Unmittelbar bedeutet das, dass die Rechtsakte sofort gilt und kein Einver-

ständnis der Mitglieder benötigt. Jede*r EU-Bürger*in kann sich vor seinem nationalen 

Gericht auf das Europäische Recht berufen.116 Der Anwendungsvorrang bedeutet zu-

sätzlich, dass staatliches Recht, welches mit dem EU-Recht kollidiert, unanwendbar ist. 

Ein paar Verfassungsgerichte haben darauf Anspruch erhoben, dass das Recht der EU 

auf die Vereinbarkeit mit den Werten aus der nationalen Verfassung geprüft werden 

muss und gegebenenfalls als unanwendbar zu erklären. Dies hat z. B. das Verfassungs-

gericht der Republik Polen getan. Jedoch kann sowas nur in Betracht kommen, wenn 

ein Kompetenzverstoß der europäischen Organe hinreichend vorliegt.117 

Die Übertragung von Hoheitsrechten und der Anwendungsvorrang des Europäischen 

Rechts ist eine wichtige Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Rechtsstaatlichkeit 

und die damit verbundene Überprüfung durch den EuGH.118  

 

3.2.2 Die Rechtsstaatlichkeitsprinzip in den europäischen Verträgen 

Die Rechtsstaatlichkeit ist im Primärrecht der EU mehrmals verankert worden. Zum ei-

nen dient der Artikel 2 EUV als Grundnorm für die Rechtsstaatlichkeit und alle anderen 

Werte, die die EU vertritt. Aber weiterhin dient er auch zusammen mit  

Artikel 4 Absatz 3 EUV dazu, alle Pflichten der Mitgliedstaaten gegenüber der Europäi-

schen Union zu bestimmen. 

Die Rechtsstaatlichkeit, gemäß Artikel 2 EUV, ist eines der fundamentalen Grundsätze, 

welche nicht nur von der EU vertreten werden muss, sondern auch von allen Mitglied-

staaten, damit sie Teil dieses Staatenbundes sein können. Dementsprechend hat die 

Rechtsstaatlichkeit ein hohes Ansehen innerhalb der Organisation der EU, aber auch 

außerhalb spielt sie eine tragende Rolle für das Funktionieren der Union.  

Gemäß Artikel 4 Absatz 3 EUV muss die Pflicht der loyalen Zusammenarbeit für das 

Bestehen der Europäischen Union gewährt werden. Die Mitglieder haben die Verpflich-

tung alle Maßnahmen zu treffen, um die Aufgaben, die in den Verträgen stehen, zu er-

füllen bzw. alle Maßnahmen zu unterlassen, die die Inhalte der Verträge beeinträchtigen. 

Die rechtliche Tragweite des Artikel 4 Absatz 3 EUV lässt sich auf der Grundlage der 

Rechtsprechung ableiten. Der EuGH hat verschiedene Pflichten abgeleitet. Zum einen 

sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, das EU-Recht umzusetzen und auch durchzufüh-

ren. Das Gleiche gilt auch für die nationalen Gerichte, die das Europäische Recht 

 
115 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 106 – 109. 
116 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019,  
S. 56 f. 
117 Vgl. ebd., S. 116 ff. 
118 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 106 – 109. 



 

21 

ebenfalls anwenden müssen. Des Weiteren bestimmt der EuGH, dass bei einer Beein-

trächtigung des EU-Rechts eine Unterlassungspflicht besteht. Alle Staaten der EU müs-

sen sich so verhalten, dass alle unionsrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen erreicht 

werden können.119 Sie haben eine Kooperationspflicht und Loyalitätspflicht gegenüber 

der EU.120 

Die Europäische Union hat weiterhin festgehalten, dass eine Verletzung des  

Artikel 2 EUV, eine Verletzung des Unionsrechts ist. Dafür muss das entsprechende 

Mitglied haften. Dies kann zu einen Sanktionsverfahren nach Artikel 7 EUV führen. Die 

entsprechenden Maßnahmen die anzuwenden sind, sind im Artikel 7 Absatz 2 - 5 EUV 

zu finden. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV liegt eine Verletzung des Artikel 2 EUV bei 

einer eindeutigen Gefahr für eines der genannten Grundwerte vor. Ob eine wirkliche 

Gefahr vorliegt, entscheidet der Rat durch eine Mehrheitsentscheidung. Vierfünftel sei-

ner Mitglieder müssen dafür stimmen, damit eine Gefahr, gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV, 

vorliegt. Wenn er sich für eine vorliegende Gefahr der Grundwerte entschieden hat, gibt 

er den betroffenen Mitgliedstaat eine Empfehlung, wie diese Gefahr beseitigt werden 

kann. Sollte der Mitgliedstaat dieser Empfehlung nicht nachkommen, hat er mit Sanktio-

nen aus Artikel 7 Absatz 2 - 5 EUV zu rechnen. Beispielsweise ist eine Maßnahme die 

Aussetzung des Stimmrechts im Ministerrat. Ein Ausschluss aus der Europäischen 

Union ist hierbei keine Option für eine Bestrafungsmaßnahme nach Artikel 7 EUV. Je-

doch kann eine andauernde, sich wiederholende Vertragsverletzung als eine Ablehnung 

der Verträge der EU interpretiert werden. Bei einem solchen Zustand könnte der Aus-

schluss dieses Mitgliedstaates aus der EU, gemäß Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe a 

WVÜ, herbeigeführt werden.121 Ein Sanktionsverfahren nach Art 7 EUV ist nicht nur auf 

die Bereiche im EU-Recht beschränkt, sondern auch darüber hinaus. Anders ist es beim 

Vertragsverletzungsverfahren, gemäß Artikel 258 AEUV. Dieses bietet eine weitere 

Möglichkeit der EU, ihr Recht durchzusetzen. Aber es beschränkt sich nur auf die Zu-

ständigkeit der Bereiche im EU-Recht. Das Vertragsverletzungsverfahren ist ein wichti-

ges Instrument, welches die Kommission nutzen kann, um die Werte der EU in den Mit-

gliedstaaten zu bewahren. Die letztendliche Entscheidung trifft in diesem Verfahren der 

EuGH.122 

Die Kommission hat einen EU-Rahmen zur Stärkung der Rechtstaatlichkeit veröffent-

licht, um mehr Klarheit zu schaffen und Maßnahmen für das Bestehen der Rechtsstaat-

lichkeit zu verfestigen. Sollte es zu einem Verstoß gegen dieses Prinzip kommen, soll 

 
119 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, 
S. 83 f. 
120 Vgl. ebd., S. 116 ff. 
121 Vgl. Geiger, Rudolf, Staatsrecht III, 2018, S. 185 f. 
122 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2 f. 



 

22 

der entsprechende Mitgliedstaat und die Kommission zusammen eine Lösung erarbei-

ten, um eine Gefahr i. S. v. Artikel 7 EUV zu vermeiden. Das heißt aber nicht, dass die 

Kommission ein Verfahren nach Artikel 258 AEUV nicht einleiten muss, nur weil sie im 

Dialog mit dem Mitgliedstaat steht. Es geht hierbei mehr um eine Problemlösung und 

Empfehlung von genauen und raschen Maßnahmen zur Vermeidung der Gefährdung 

der Rechtsstaatlichkeit und der Abwendung des Sanktionsverfahren gemäß  

Artikel 7 EUV. Dabei ist der Ablauf folgender: Zuerst wird der konkrete Sachstand ana-

lysiert, dann nennt die Kommission genaue Maßnahmen mit Begründung und danach 

kommt das Follow-up. D. h. die Kommission verfolgt die Umsetzung der Maßnahmen 

und das Geschehen im jeweiligen Staat. Sollten die Maßnahmen nicht vom Mitgliedstaat 

umgesetzt werden, kann die Kommission dann das Sanktionsverfahren immer noch ein-

leiten.123 

Die Rolle des EuGHs in der EU ist klar definiert. Er ist der „Hüter der Rechtsstaatlich-

keit“.124 Seine Rolle rund um die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit ist im  

Artikel 19 Abs. 1 EUV festgelegt. Gemäß Artikel 19 Absatz 1 EUV ist es seine Aufgabe 

die Wahrung des Rechts zu sichern, besonders bei der Anwendung und der Auslegung 

der Europäischen Verträge. Die Mitgliedstaaten haben nach Artikel 19 Absatz 1 EUV 

auch eine verpflichtende Rolle zugeschrieben bekommen. Sie sind dazu verpflichtet, ei-

nen wirksamen Rechtschutz zu gewährleisten.125 Um dieser Aufgabe, der gerichtlichen 

Kontrolle, gerecht zu werden, hat der EuGH in seiner Rechtsprechung seine Rolle zum 

Wahren des Rechts ausgebaut. Er selber sieht sich als „Wahrer der gegenseitigen Res-

pektierung der Kompetenzen.“126 Das verdeutlicht, wie wichtig ein gemeinsames Mitei-

nander innerhalb der Union ist.127 Des Weiteren sind für die Auslegung des EU-Rechts 

der EuGH und die nationalen Gerichte zuständig.128 Die nationalen Gerichte sollen eng 

mit dem Europäischen Gerichtshof zusammenarbeiten, denn die Union wünscht sich ein 

„zusammengesetztes Rechtsschutzsystem“.129 Der Vertrag von Lissabon hat alle Tätig-

keitsbereiche, für die der EuGH zuständig ist, umfassend festgelegt. Dementsprechend 

ist er, gemäß den Verträgen, nicht nur für die Wahrung des Rechts, gemäß 

Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 EUV, zuständig, sondern hat auch dafür zu sorgen, dass die 

Mitgliedstaaten sich an die Verträge, gemäß Artikel 344 AEUV, halten. Jedoch gibt es 

auch Bereiche die im Primärrecht eindeutig genannt sind, wo der EuGH in seiner 

 
123 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 7 ff. 
124 Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, S. 109. 
125 Vgl. ebd., S. 109. 
126 Streinz, Rudolf, Europarecht, 2019, S. 232 f. 
127 Vgl. ebd., S. 232 f. 
128 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, 
S. 252 f. 
129 Ebd., S. 253. 
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Gerichtsbarkeit eingeschränkt ist. Zum einen fällt darunter Artikel 269 und  

Artikel 276 AEUV.130 Die nationalen Gerichte der Mitglieder tragen dabei eine wichtige 

Rechtsschutzaufgabe. Gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabschnitt 2 EUV müssen sie 

Rechtsbehelfe schaffen, die einen effektiven Rechtsschutz gewährleisten. 

Doch ganz allein kann der EuGH die Rechtsstaatlichkeit nach den Verträgen der Union 

nicht umsetzen. Die EU benötigt die Akzeptanz der gesamten Mitgliedstaaten. Die staat-

lichen Gerichte sind verpflichtet das EU-Recht selbstständig auf der Grundlage des na-

tionalen Rechts anzuwenden. D. h. Fristen, Verfahren etc. werden durch nationales 

Recht selbst bestimmt.131 Dementsprechend sollen sie nationales Recht unter den Vor-

behalt anwenden, dass das Unionsrecht hinreichend wirksam durchgesetzt und nicht 

benachteiligt wird.132 

 

3.2.3 Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union wurde am 07. Dezember 2000 

durch die damaligen Präsidenten des Europäischen Rates, des Europäischen Parla-

ments und der Europäischen Kommission unterzeichnet. Sie ist die komplette Zusam-

menfassung der Rechte, auf die sich die europäischen Bürger*innen berufen können. 

Zu den Grundrechten zählen die Würde des Menschen, die Freiheit, die Gleichheit, die 

Solidarität, die Bürgerrechte und die justiziellen Rechte.133  

Die Wahrung der Grundrechte der EU sind eine Verpflichtung für die Union, für alle eu-

ropäischen Organe und alle Mitgliedstaaten. Die Charta ersetzt nicht die nationalen 

Grundrechte, sondern erweitert sie. Zum einen können sich die europäischen Bürger*in-

nen bei einem Verstoß der Grundrechte nicht nur an die nationalen Gerichte wenden, 

sondern auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der Teil des Euro-

parates ist. Auch die Kommission kann die Mitgliedstaaten vor den EuGH verklagen, 

wenn diese gegen die Grundrechte der Personen verstoßen und somit auch gegen das 

EU-Recht.134 

Bereits in der Präambel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union werden die 

genauen Zielvorstellungen der EU geklärt. Sie möchte mit den Völkern Europas eine 

friedliche Zukunft teilen, indem sich die Staaten in eine enge Union zusammenschließen. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt des Handelns der Union und deshalb muss sie einen 

 
130 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019,  
S. 252 f. 
131 Vgl. ebd., S. 256. 
132 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 211 f. 
133 Vgl. Europäisches Parlament Verbindungsbüro in Deutschland (Hrsg.), Die Grundrechtecharta, o.J. 
134 Vgl. Europäisches Parlament (Hrsg.), Grundrechte in der Union schützen, o.J. 
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Raum schaffen, indem die Sicherheit, die Freiheit und das Recht gegeben sind. Alle ihre 

Taten beruhen auf der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit (Präambel Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union). 

Auch die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, die in der europäischen Rechtsprechung 

Anwendung finden, sind in der Charta verewigt. Beispielsweise hat, gemäß  

Artikel 47 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, jeder ein Recht auf einen 

Rechtsbehelf in Verbindung mit einem unabhängigen und unparteiischen Gericht durch 

ein faires Verfahren. Der Artikel 49 Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

steht für die Verhältnismäßigkeit und das Rückwirkungsverbot. Artikel 50 Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union spielgelt das Prinzip „ne bis in idem“ wieder. Der  

Artikel 41 Charta der Grundrechte der Europäischen Union gibt den Grundsatz der ord-

nungsgemäßen Verwaltung wieder.135 Oder gemäß Artikel 52 Satz 1 Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union ist der Grundsatz des Vorbehaltes des Gesetzes zu be-

achten.136 

 

3.3 Die Judikatur zur Rechtsstaatlichkeit 

Für den EuGH ist der die Rechtsstaatlichkeit ein Wert des Artikel 2 EUV, den die EU 

vertritt und aufrechterhalten muss. Er ist auch der Auffassung, dass alle Mitgliedstaaten 

die Werte der EU anerkennen müssen. Laut EuGH muss jeder Mitgliedstaat die Grunds-

ätze voll anwenden, damit ein gegenseitiges Vertrauen und eine gegenseitige Anerken-

nung gewährleistet sind. Die Rechtsstaatlichkeit sorgt dafür, dass die Unabhängigkeit 

der Justiz gewahrt wird. Des Weiteren sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die sich 

gegen die Unabhängigkeit wenden.137 

Nach der europäischen Rechtsprechung wird das Primärrecht und das Sekundärrecht 

als „Gesamtheit des Rechts das bei Aufgabenerfüllung für den EuGH relevant wird“138 

beschrieben.139 Alle Handlungen der EU-Organe und der Mitgliedstaaten müssen der 

gerichtlichen Kontrolle zugänglich sein. Denn für die letztverbindliche Auslegung und 

Anwendung des Europäischen Rechts ist allein der EuGH zuständig. Seine Rechtspre-

chung bindet alle Beteiligten der Europäischen Union. Für das Prinzip der Rechtsstaat-

lichkeit hat sich die Rechtsprechung viele formell- und materiell-rechtliche Grundsätze 

 
135 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 273 – 277. 
136 Vgl. ebd., S. 271 f. 
137 EuGH, Urteil des Gerichtshofs (große Kammer) vom 17. Dezember 2020 – C‑354/20 PPU und C‑412/20 
PPU, Rn. 39-40. 
138 Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, S. 253. 
139 Vgl. ebd., S. 253. 
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herausgebildet, die die Staaten der EU anerkannt haben.140 Diese formellen und mate-

riellen Grundlagen sind nach der Auffassung des EuGHs wichtige Faktoren, um die De-

mokratie und die Menschenrechte zu achten und zu wahren.141 

Die europäische Judikatur nimmt im Prinzip der Rechtsstaatlichkeit eine wichtige Posi-

tion ein, da das EU-Recht noch „lückenhaft“ ist. Das bedeutet, dass es noch nicht für 

jeden Sachverhalt eine passende Maßnahme im europäischen Recht gibt, da nicht vor-

herbestimmt werden kann, was für Rechtsangelegenheiten passieren können.142  

Ein weiterer wichtiger Entschluss bezüglich der Rechtsstaatlichkeit ist das Enumerati-

onsprinzip. Dieses definiert, dass bei unionsrechtlichen Streitigkeiten oder bei der letzten 

Auslegung des EU-Rechts die europäische Gerichtsbarkeit der letztverbindlichen Ent-

scheidung obliegt.143  

 

3.3.1 Die Europäische Gerichtsbarkeit 

Die Europäische Gerichtsbarkeit bestimmt die europäische Judikatur. Sie besteht aus 

drei Ebenen. Sie kontrollieren die genaue und präzise Auslegung und Anwendung des 

EU-Rechts. Auf der untersten Ebene sind die Fachgerichte, welche sich mit besonderen 

Sachgebieten beschäftigen. Darüber steht das Gericht. Es ist zuständig für Rechtssa-

chen, für die nicht der EuGH oder die Fachgerichte zuständig sind. Des Weiteren werden 

beim Gericht Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Fachgerichte eingelegt. Das Ge-

richt besteht aus einer Richterin oder einem Richter je Mitgliedstaat. Das oberste Organ 

in der europäischen Rechtsprechung ist der Europäische Gerichtshof. Seine höchste 

Aufgabe ist die Sicherstellung des EU-Rechts in allen Mitgliedstaaten und das dies ord-

nungsgemäß und auch bei allen in gleicher Weise ausgeübt wird. Er besteht ebenfalls, 

wie das Gericht, aus einer Richterin oder einem Richter je Mitgliedstaat. Alle haben ihren 

Sitz in Luxemburg und die Verfahrenssprache ist mehrsprachig. Sie besteht aus jeder 

Amtssprache, die in den Mitgliedstaaten festgelegt ist. Des Weiteren wird der EuGH und 

das Gericht von unparteiischen Generalanwälten unterstützt.144 

 
140 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, 
S. 253 – 255. 
141 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 4. 
142 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, 
S. 254 f. 
143 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 213. 
144 Vgl. European Justice (Hrsg.), EU-Gerichtsbarkeit, 08.10.2020. 
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3.3.2 Die materielle Rechtsstaatlichkeit 

Zu der materiellen Rechtsstaatlichkeit zählen die Verhältnismäßigkeit, der Grundrechts-

schutz, die Rechtssicherheit, der effektive Rechtsschutz, der Grundsatz der ordnungs-

gemäßen Verwaltung und der Grundsatz „ne bis in idem“.145  

Die Verhältnismäßigkeit ist der zentrale Grundsatz der materiellen Rechtsstaatlichkeit 

und schon sehr lange in der Rechtsprechung des EuGHs anerkannt, da das Verhältnis-

mäßigkeitsprinzip für ihn als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt. Es findet aber auch seine 

Anerkennung im Primärrecht, speziell im Vertrag von Maastricht und im Vertrag von Lis-

sabon. Inhaltlich wird nach der Rechtsprechung des EuGHs festgelegt, dass belastende 

Maßnahmen zulässig sind, wenn sie geeignet, erforderlich und angemessen sind, das 

verfolgte Ziel zu erreichen.146 

Die Rechtssicherheit hat ebenfalls eine sehr wichtige Bedeutung für den EuGH, denn 

hier wird die „Beständigkeit und Unverbrüchlichkeit des Rechts“ garantiert.147 Besonders 

bei der Anwendung des allgemeinen Rückwirkungsgebot macht der EuGH hiervon Ge-

brauch. Des Weiteren hat die Rechtssicherheit zwei Ausprägungen. Diese sind der Ver-

trauensschutz und der Bestimmtheitsgrundsatz. Laut EuGH kann sich jeder Wirtschafts-

teilnehmer auf den Vertrauensschutz berufen. Besondere Rolle spielt er beim Widerruf 

von begünstigenden Verwaltungsakten.148 Der Bestimmtheitsgrundsatz regelt im Ver-

ständnis der europäischen Rechtsprechung, dass „eine belastende hoheitliche Maß-

nahme hinreichend inhaltlich bestimmt sein muss.“149 Sie müssen eindeutig sein, damit 

der Betroffene seine Rechte und seine Pflichten erkennen und dementsprechend han-

deln kann.150  

Beispielsweise wurde der Grundsatz „ne bis in idem“ schon sehr früh vom EuGH in der 

Rechtsprechung aufgenommen. Er bestimmt das Verbot mehrere Strafen wegen dersel-

ben Straftat zu verhängen. Oder der Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung be-

stimmt die allgemeinen bürgerschützenden Verwaltungsrechtsgrundsätze. Dazu zählen 

z. B. die Begründungspflicht, die explizit im Artikel 296 AEUV nochmal geregelt ist, oder 

der Amtsermittlungsgrundsatz. Der effektive Rechtsschutz hat die Aufgabe die Rechte, 

die die EU den Unionsbürger*innen gewährt, zu effektivieren. Hierbei handelt es sich 

nicht um eine alleinige Tätigkeit der EU, sondern alle Mitgliedstaaten haben die Pflicht 

dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts effektiv richterlich 

kontrolliert werden. Außerdem sieht die Rechtsprechung vor, dass nationales Recht 

 
145 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, 273 – 276. 
146 Vgl. ebd., 273 f. 
147 Ebd., S. 274. 
148 Vgl. ebd., S. 275. 
149 Ebd., S. 275. 
150 Vgl. ebd., S. 275. 
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außer Acht gelassen werden soll, wenn dadurch die unionsrechtlichen Regelungen nicht 

geschützt werden können. Der letzte Aspekt der materiellen Rechtsstaatlichkeit ist der 

Grundrechtsschutz. Hierbei müssen die Grundrechte geachtet, geschützt und gewähr-

leistet werden.151  

 

3.3.3 Die formelle Rechtsstaatlichkeit 

Zu der formellen Rechtsstaatlichkeit gehören neben den Vorbehalt des Gesetzes und 

der Normenhierarchie, auch die Gewaltenteilung. 

Das Prinzip des Vorbehaltes des Gesetzes beinhaltet, dass für freiheitsrelevante Maß-

nahmen ein Parlamentsgesetz benötigt wird. Somit wird hier eine Linie zum Demokra-

tieprinzip gezogen. Wichtigste Aussage in diesem Prinzip ist es, dass hoheitliches Han-

deln für jeden Einzelnen vorhersehbar und berechenbar sein muss. Es wird für jede 

Handlung eine Rechtsgrundlage benötigt, so sieht es die Rechtsprechung vor.152  

Die Normenhierarchie bezeichnet die Rangordnung von Recht. In jedem nationalen 

Staat gibt es eine Hierarchie der Rechtsordnung. An der Spitze steht in jedem Staat die 

eigene Verfassung. Die EU ist kein nationaler Staat, aber eine Rangfolge des Europäi-

schen Rechts ist zu finden. Das Primärrecht steht nämlich über dem Sekundärrecht. 

Zwischen dem Primärecht und dem Sekundärecht werden die von der Union abge-

schlossenen völkerrechtlichen Verträge eingeordnet.153 

Die Gewaltenteilung definiert „die Beschränkung der Macht der Gewalten durch gegen-

seitige Kontrollbefugnisse.“154 Die Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative aus 

dem staatlichen Bereich sind in der EU auf die einzelnen Organe übernommen worden, 

aber etwas abgewandelt. Die Europäische Kommission ist ein gutes Beispiel, dass Le-

gislative und Exekutive gemischt werden können.155 Die Gewaltenteilung wird vom 

EuGH als „institutionelles Gleichgewicht“ bezeichnet.156 Dabei kann dieses Gleichge-

wicht in horizontaler und vertikaler Sicht betrachtet werden. Horizontal bedeutet, dass 

jedes Organ seine Befugnisse ausüben kann, wenn es die Befugnisse der anderen Or-

gane beachtet. Vertikal bedeutet die Gewaltenteilung, dass ein Ausgleich zwischen dem 

Unionsinteresse und dem Interesse der Mitgliedstaaten stattfindet. Das resultiert daraus, 

dass die Funktionen auf die verschiedenen Organe aufgeteilt werden. Die Interessen der 

Mitglieder werden im Rat vertreten, und das Interesse der Union in der Kommission. Das 

 
151 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 273 – 277. 
152 Vgl. ebd., 2014, S. 271 f. 
153 Vgl. Herdegen, Matthias, Europarecht, 2019, S. 173 f. 
154 Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 272. 
155 Vgl. ebd., S. 272 f. 
156 Ebd., S. 272. 
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Europäische Parlament hat wichtige Funktionen bei der Beratung, Mitentscheidung und 

Kontrolle. Der Europäische Gerichtshof nimmt die Funktion der umfassenden rechtlichen 

Kontrolle wahr.157 Somit muss es die Unabhängigkeit der Gewaltenteilung gewähren.158  

 

3.4 Die Umsetzung des EU-Rechts in Deutschland  

Alle deutschen Staatsorgane sind an die Grundsätze der Europäischen Union, gemäß 

Artikel 2 EUV, gebunden. Das Ziel, welches dabei Deutschland anstrebt, ist die Verwirk-

lichung eines vereinten Europas.159 Gemäß Artikel 4 Absatz 3 EUV haben die Mitglied-

staaten eine Vertragstreue und Loyalität zur EU zu halten. D. h. sie müssen einheitlich 

und uneingeschränkt das EU-Recht erfüllen und positiv bei den Verpflichtungen mitwir-

ken. Alle Maßnahmen, die sich gegen die europäischen Vertragsziele richten, sind zu 

unterlassen, und es soll eine wechselseitige Rücksichtnahme stattfinden.160 

Damit diese Ansprüche auch realisiert werden können, hat Deutschland Hoheitsrechte 

an die EU, gemäß Artikel 23 GG und Artikel 24 Absatz 1 GG, übertragen.161 Die Über-

tragung von Hoheitsrechten von Deutschland ist geschehen, da der Bundesstaat den 

Vorrang des EU- Rechts anerkennt und somit in seine Verfassung aufgenommen hat.162 

Gemäß Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 GG wird Deutschland bei der Entwicklung der Union 

mitwirken. Des Weiteren hat das Grundgesetz bereits in seiner Präambel seine Loyalität 

zur Europäischen Union ausgedrückt. Gemäß der Präambel des Grundgesetzes sieht 

sich Deutschland als „gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa“.  

Damit wird nicht nur die Europafreundlichkeit zum Ausdruck gebracht, sondern auch die 

fortschreitende Integration der europäischen Staaten. Es gibt jedoch auch eine Schranke 

für das EU-Recht im deutschen Recht. Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 GG steht unter Vorbe-

halt der Schutzgüter aus Artikel 79 Absatz 3 GG.163 Hierbei handelt es sich verfassungs-

rechtlich um einen nicht übertragbaren Bereich an die EU. Das Bundesverfassungsge-

richt kann aus verfassungsrechtlicher Sicht prüfen, ob einer der Grundsätze aus  

Artikel 79 Absatz 3 GG durch EU- Recht berührt wird.164 

Für ein Bestehen der EU ist es vor allem von Bedeutung die Grundkenntnisse der EU 

auf das nationale Verständnis des Staatsorganisationsrecht zu übertragen und zu be-

rücksichtigen. Dazu zählt auch das Verhältnis des EU-Rechts und des nationalen Rechts 

 
157 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 272 f. 
158 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 211. 
159 Vgl. Ipsen, Jörg, Staatsrecht I, 2018, S. 213. 
160 Vgl. Herdegen, Matthias, Europarecht, 2019, S. 100 f. 
161 Vgl. Geiger, Rudolf, Staatsrecht III, 2018, S. 126 f. 
162 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, S. 90. 
163 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 172. 
164 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, S. 91. 
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zueinander.165 Somit genießt das EU- Recht Anwendungsvorrang. Jedoch steht es nicht 

über dem Grundgesetz in Deutschland. Das Verfassungsrecht und das EU- Recht ste-

hen in keinen Über- und Unterverhältnis zueinander.166 

Deutschland hat ebenfalls, wie die EU, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit anerkannt 

und in das Grundgesetz verankert sowie in der Staatsorganisation aufgenommen. Bes-

tes Beispiel dafür sind die Organe der Gewaltenteilung, die am Offensichtlichsten das 

Prinzip der Rechtsstaatlichkeit wiedergeben können.167 

3.5 Der Europarat 

Der Europarat sollte nicht mit dem Europäischen Rat verwechselt werden. Der Europäi-

sche Rat ist kein Organ der Europäischen Union. Der Europarat ist ein unabhängiges 

und selbstständiges Organ,168 welcher 1949 von Winston Churchill, Ernest Bevin, Robert 

Schumann, Paul- Henri Spaak, Alcide de Gasperi und Konrad Adenauer gegründet 

wurde. Ihr Anliegen war ein friedliches Europa zu schaffen. Dafür soll die Basis die De-

mokratie, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit sein. Sie zu schützen und zu 

fördern ist das Ziel des Europarates und steht im Mittelpunkt seiner Handlungen.169Der 

Hauptsitz ist in Straßburg, Frankreich,170 und setzt sich zusammen aus 47 Mitgliedern.171 

Er arbeitet weltweit mit Organisationen zusammen und steht in einer engen Beziehung 

mit der EU.172 Alle Mitgliedstaaten der EU waren auch bereits Mitglied im Europarat, 

bevor sie der Europäischen Union beigetreten sind.173 Die Bundesrepublik Deutschland 

ist seit den 13. Juli 1950 das 14. Mitglied des Europarates.174  

Der Europarat setzt sich aus mehreren Posten mit umfangreichen Funktionen zusam-

men. Es gibt den Generalsekretär und seinen Stellvertreter. Sie sind für die strategische 

Planung verantwortlich und leiten das Arbeitsprogramm und das Budget. Das Minister-

komitee ist das Entscheidungsorgan und legt die Politik fest, welcher der Europarat folgt. 

Die Parlamentarische Versammlung hat 324 Abgeordnete und wählt neben den Gene-

ralsekretär auch den Menschenrechtskommissar und die Richter am Europäischen Ge-

richtshof für Menschenrechte.175 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist 

nicht gleichzusetzen mit dem EuGH der EU.176 Der Menschenrechtskommissar arbeitet 

 
165 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 172. 
166 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Grundgesetz und EU-Recht, o.J. 
167 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, S. 96 f. 
168 Vgl. Europarat (Hrsg.), Leicht zu verwechseln, 2021. 
169 Vgl. Ders., Gründerväter, 2021. 
170 Vgl. Ders., Hauptsitz und Büros, 2021. 
171 Vgl. Ders., Unsere Mitgliedstaaten, 2021. 
172 Vgl. Ders., wie wir arbeiten, 2021. 
173 Vgl. Ders., Leicht zu verwechseln, 2021. 
174 Vgl. Ders., Deutschland, 2021. 
175 Vgl. Ders., wie wir arbeiten, 2021. 
176 Vgl. Ders., Leicht zu verwechseln, 2021. 
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unabhängig und muss gegen die Menschenrechtsverletzungen vorgehen. Und dann gibt 

es noch den Kongress der Gemeinden und Regionen, der die Kommunen vertritt und für 

bürgernahe Demokratie steht. Und es gibt noch die Konferenz der INGO. INGO ist die 

Abkürzung für die 400 internationalen Nichtregierungsorganisationen, die Bestandteil 

dieser Konferenz sind. Sie sind das Bindeglied für die Politik und die Öffentlichkeit.177  

Der Europarat hat einen verbindlichen Rechtsrahmen zum Schutz der Menschenrechte, 

der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit geschaffen. Über 200 Übereinkommen und 

Protokolle wurden bereits zum Schutz wichtiger Grundrechte veranlasst.178 

Die Werte, die der Europarat vertritt, sind: Die Freiheit der Meinungsäußerung und der 

Medien, die Versammlungsfreiheit, die Gleichstellung und der Schutz von Minderheiten 

sowie der Kinderschutz. Er veranlasst Kampagnen gegen Hass im Internet und hilft sei-

nen Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Korruption und Terrorismus. Des Weiteren 

berät er weltweit Staaten bezüglich Verfassungsfragen. Außerdem veranlasste er Kon-

ventionen, um die Menschenrechte zu schützen, z.B. Konventionen für die Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt oder Computerkriminali-

tät.179 Auch die Antifolter-Konvention gehört zu seinen Errungenschaften.180 Die Rechts-

staatlichkeit hat höchste Priorität. Beispielsweise in der Europäischen Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten wurde das Rechtsstaatsprinzip in der 

Präambel verankert.181 Die EMRK ist die wichtigste Konvention des Europarates. Es ein 

Katalog mit Menschen- und Grundrechten und wurde am 04. November 1950 in Rom 

unterzeichnet, ist jedoch erst am 03. September 1953 in Kraft getreten. Innerhalb der 

letzten Jahre hat sie einen besonderen Status bekommen und alle Staaten, die dem 

Europarat beitreten wollen, müssen zuerst die EMRK unterschreiben und somit aner-

kennen.182 Die EMRK ist das erste unterzeichnete Dokument zum Schutz der Menschen-

rechte.183 

Gemäß der Präambel der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten steht, dass die Staaten alle die gleiche Einstellung haben und das 

„Erbe“ antreten, um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Somit kann garantiert werden, 

dass die Rechte der EMRK ausgeführt werden können. 

 
177 Vgl. Europarat (Hrsg.), wie wir arbeiten, 2021. 
178 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Der Europarat – das Gewissens Europa, 
19.04.2021. 
179 Vgl. Europarat (Hrsg.), Werte, 2021. 
180 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Der Europarat – das Gewissens Europa, 
19.04.2021. 
181 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2. 
182 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Europäische Menschenrechtskonvention, o.J. 
183 Vgl. Ders., Europarat, o.J. 
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Seit 1998 kann jeder beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die 

Verletzung der Menschenrechte der EMRK eine sogenannte Individualbeschwerde ein-

legen. Aber es gibt auch die Möglichkeit einer Staatenbeschwerde, d. h. ein Mitgliedstaat 

kann den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen, wenn er der Meinung 

ist, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen die Menschenrechte verstoßen hat.184 

Somit sind für den Europarat die drei Säulen: Demokratie, Menschenrechte und Rechts-

staatlichkeit von großer Bedeutung und fest im täglichen Geschäft eingebunden. Die 

Einhaltung dieser drei soll für ein friedliches Europa sorgen.185 

 
184 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Europäische Menschenrechtskonvention, o.J. 
185 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2. 
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4 Die Rechtsstaatlichkeit der EU am Beispiel Polens 

Seitdem die polnische Partei „PiS“ im Jahr 2015 die Regierung angetreten hat und das 

Justizsystem zunehmend verändert, kritisiert die Union, vor allem die Kommission, diese 

Umstrukturierung der Gerichte. Anlass war besonders die viel diskutierte Justizreform, 

die in der letzten Amtsperiode der „PiS“-Regierung eingeführt wurde und in der derzeiti-

gen Amtszeit (seit 2019) weiterverfolgt wird.186 

Gemäß Artikel 2 der Verfassung der Republik Polen, welche im Jahr 1997 in Kraft trat, 

ist Polen ein demokratischer Rechtsstaat, dessen Aufgabe die Verwirklichung gesell-

schaftlicher Grundsätze ist. Nach Artikel 8 Absatz 1 der Verfassung der Republik Polen 

ist die Verfassung das oberste Recht im polnischen Staat. 

Auch die Gewaltenteilung ist in der Verfassung verankert, gemäß Artikel 10 Absatz 1 der 

Verfassung der Republik Polen. Diese zeigt sich auch bei den Aufgabenfeldern der staat-

lichen Institutionen des polnischen Staats. Die Regierung setzt sich aus dem Ministerrat 

und seinem Vorgesetzten, den Ministerpräsidenten, zusammen. Der Ministerrat ist für 

die Innen- und Außenpolitik zuständig. Der amtierende Ministerpräsident heißt Mateusz 

Morawiecki. Der derzeitige polnische Präsident heißt Andrzej Duda. Dieser ist der 

oberste Befehlshaber der Streitkräfte und auch berechtigt, das Parlament aufzulösen.187 

Alle diese Organe spiegeln die Exekutive wider,188 gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Ver-

fassung der Republik Polen. 

Das Parlament besteht aus der 1. Kammer, dem Sejm, und aus einer 2. Kammer, dem 

Senat. Die Aufgabe des Parlaments ist es, die Regierung zu kontrollieren und Gesetze 

zu erlassen. Sie haben die Gewalt der Legislative inne,189 gemäß Artikel 10 Absatz 2 der 

Verfassung der Republik Polen. 

Die dritte Gewalt ist die Judikative, die von den polnischen Gerichten ausgeführt wird, 

gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verfassung der Republik Polen. Das höchste Gericht in 

der polnischen Gerichtsorganisation ist das Oberste Gericht (Sąd Najwyższy) mit Sitz in 

Warschau. Es ist zuständig für die richterliche Kontrolle, über die Entscheidungen aller 

anderen Gerichte sowie für die kohärente Auslegung der Rechtsvorschriften und Recht-

sprechung. Des Weiteren gibt es noch Militärgerichte, ordentliche Gerichte und Verwal-

tungsgerichte.190 Gemäß Artikel 173 der Verfassung der Republik Polen sind die 

 
186 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Arbeitsunterlage der Kommissionstellen, Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2020, 30.09.2020, S. 2-7. 
187 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden- Württemberg (Hrsg.), Politisches System und aktuelle 
Politik in Polen, o.J. 
188 Vgl. Sandstein Neue Medien GmbH (Hrsg.), Politisches System, o.J. 
189 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden- Württemberg (Hrsg.), Politisches System und aktuelle 
Politik in Polen, o.J. 
190 Vgl. European Justice (Hrsg.), Gerichtsorganisation, 10.12.2012. 
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Gerichte unabhängig von den anderen Gewalten sowie, gemäß Artikel 178 Absatz 1 der 

Verfassung der Republik Polen sind die Richter*innen unabhängig und nur der Verfas-

sung und dem Gesetz unterworfen. Des Weiteren dürfen polnische Richter*innen, ge-

mäß Artikel 178 Absatz 3 der Verfassung der Republik Polen, keiner politischen Partei 

oder Gewerkschaft angehören, um die Unabhängigkeit der Gerichte zu gewährleisten. 

Besonders durch die Justizreform befürchten viele Kritiker der polnischen Regierung, 

dass die Unabhängigkeit der Judikative und auch andere unabhängige Bereiche bedroht 

seien.191 

4.1 Die Justizreform in Polen 

Als im Herbst 2015 in Polen Wahlen stattfanden, war das die große Chance für die Partei 

„PiS“. Die Abkürzung „PiS“ steht für „Prawo i Sprawiedliwość“. Übersetzt in die deutsche 

Sprache bedeutet es „Recht und Gerechtigkeit“. Sie wurde 2001 von den Brüdern Lech 

und Jarosław Kaczyński gegründet und gilt als nationalkonservativ und europaskeptisch. 

Parteivorsitzender ist der Gründer Jarosław Kaczyński. Die Mehrheit im Parlament konn-

ten sie dadurch erreichen, dass sie viel Wert auf die Sozialpolitik gelegt haben, welche 

in den letzten Jahren von den vorherigen Regierungen vernachlässigt wurde. Zum Bei-

spiel führten sie das Kindergeld ein, welches die Eltern jetzt bereits beim ersten Kind 

bekommen und nicht mehr erst beim zweiten Kind. Eine zweite Maßnahme war die Er-

höhung des Mindestlohns. Dadurch hat die Partei viel Ansehen im polnischen Volk be-

kommen und die Wahl 2019 ebenfalls mit Mehrheit gewonnen.192 

Seitdem die Partei „PiS“ am politischen Leben teilnimmt, ist vieles innerhalb des politi-

schen Systems durch die Umsetzung vieler Reformen neu umstrukturiert wurden.  

Angefangen hat es mit der Medienreform im Jahr 2016. Die polnische Verfassung ga-

rantiert die Unabhängigkeit und die Meinungsfreiheit. Die Medienaufsicht hat der Natio-

nale Rundfunkrat (im Original KRRiT) inne. Er dient als Medienregulierungsbehörde und 

die Mitglieder werden vom polnischen Präsidenten und vom Parlament ernannt. Er spie-

gelt die Garantie für die Unabhängigkeit der Medien wider und hat als Aufgabe, die Mei-

nungsfreiheit, die Informationsfreiheit und das öffentliche Interesse an Hörfunk und Fern-

sehen zu sichern. Doch in diese Zuständigkeit hat die „PiS“ mit ihrer Reform für einen 

Rechtsrahmen für Medienpluralismus eingegriffen, indem es die Leitung der polnischen 

öffentlich- rechtlichen Medien dem Medienrat (im Original RMN) übertragen hat. 

Dadurch kann er jetzt Leitungsorgane des polnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens, 

 
191 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Proteste in Polen gegen Richter-Gesetz, 18.12.2019. 
192 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk, Warum Polen die PiS lieben, 08.10.2019. 
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des polnisch öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sowie der polnischen Presseagentur er-

nennen oder abberufen.193 

Die zweite große Veränderung wurde als Reform von 2015 - 2019 eingeführt. Hierbei 

handelt es sich um das beschleunigte Gesetzgebungsverfahren. Das Ziel ist es, die Op-

position im Gesetzgebungsverfahren einzuschränken. Dieses Verfahren wirkt besonders 

förderlich bei der Anwendung für umstrittene Änderungen im Justizwesen. Der Inhalt des 

beschleunigten Gesetzgebungsverfahrens ist, dass für die Erstellung von Gesetzen nur 

noch 18 Tage Zeit aufgewendet wird. Dafür gab es im eigenen Land Kritik vom polni-

schen Bürgerbeauftragten und vom Obersten Gericht in Warschau. Das Oberste Gericht 

von Polen hat diese Reform des Gesetzgebungsverfahrens als Verstoß angesehen. 

Nach Auffassung des Gerichts ist es wichtig, über Gesetzesentwürfe zu beraten, Kon-

sultationen zu halten und in einem Dialog mit der Opposition zu treten. Auch der Bürger-

beauftragte von Polen musste einige Regelungen bezüglich seines Postens dulden. Dies 

stellt ein Problem dar, weil der Bürgerbeauftragte eine wichtige Rolle bei der Verteidi-

gung der Rechtsstaatlichkeit in Polen einnimmt. Seine Aufgabe ist es Stellungnahmen 

zu neuen Rechtsvorschriften und Reformen an die Justiz zugeben. Er fördert die Stan-

dards für die Unabhängigkeit der Justiz, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 

und interveniert vor dem polnischen Gerichtshof und dem EuGH. Im Jahr 2016 hat der 

Sejm den Haushalt so beschlossen, dass er unzureichend für den Bürgerbeauftragten 

ist. Seine Arbeit ist deswegen eingeschränkt wurden.194  

Im November 2015 wurde mit der Justizreform begonnen. Diese ist in die Kritik geraten, 

da sie unter anderem die Unabhängigkeit der judikativen Gewalt angreift. Seitdem sind 

mehr als 30 Gesetze umstrukturiert wurden. Diese betreffen im polnischen Justizwesen 

die Staatsanwaltschaft und den Verfassungsgerichtshof mit dem Landesjustizrat sowie 

in der ordentlichen Gerichtsbarkeit das Oberste Gericht mit allen anderen ordentlichen 

Gerichten und auch die Verwaltungsgerichte. Eine Maßnahme der Justizreform ist die 

Änderung der Ruhestandsregelung der Richter*innen im Obersten Gericht. Diese Be-

stimmung sorgte, dass die Amtszeit von einem Drittel der Richter*innen frühzeitig been-

det wurde.195 Der „PiS“-Gründer Jarosław Kaczyński ist der Auffassung, dass die Rich-

ter*innen „noch vom kommunistischen Unterdrückungsregime und der anarchischen 

Nachwende-Zeit geprägt sind.“196 Eine weitere Ausprägung der Justizreform beeinträch-

tigt den Landesjustizrat. Vor der „PiS“-Regierung bestand er aus politisch ernannten Mit-

gliedern. Doch im Jahr 2018 wurde das Ernennungsverfahren geändert. Alle 

 
193 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Arbeitsunterlage der Kommissionstellen, Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2020, 30.09.2020, S. 2 – 12. 
194 Vgl. ebd., S. 12 - 14. 
195 Vgl. ebd., S. 2-7. 
196 Becker, Markus; Puhl, Jan, Der schleichende Polexit, 21.01.2020. 
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richterlichen Mitglieder werden nun direkt vom Sejm ernannt und nicht mehr von den 

Richtern des Landesjustizrat ausgewählt. Des Weiteren wurden zwei neue Kammern am 

Obersten Gericht eingeführt. Das ist zum einen die Disziplinarkammer und zum anderen 

die Kammer für außerordentliche Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten. Diese bei-

den Kammern setzen sich ausschließlich aus neuen Richtern zusammen, die auf Antrag 

des neu zusammengesetzten Landesjustizrats ernannt werden. Im Jahr 2019 haben 

diese beiden Kammern neue Befugnisse bekommen. Am 20. Dezember 2019 wurde ein 

Gesetz erlassen, welches der Kammer für außerordentliche Kontrolle und öffentliche 

Angelegenheiten die alleinige Befugnis erteilt, über Fragen zu entscheiden, die im Zu-

sammenhang mit der Unabhängigkeit der Justiz stehen.197 Die Disziplinarkammer ist für 

die Disziplinierung von Richter*innen der ordentlichen Gerichte aufgestellt,198 besonders 

die, die Regierung kritisch gegenüberstehen. Sanktionen können Geldstrafen, die Her-

abstufung oder auch Entlassung bei der Infragestellung von Entscheidungen oder der 

Legalität eines anderen Richters, Gerichts oder einer anderen Kammer sein. Des Wei-

teren müssen alle Richter*innen alle Mitgliedschaften in Berufsorganisationen und Bür-

gerinitiativen öffentlich machen und es ist ihnen verboten, politisch aktiv zu sein.199 

Ein weiterer großer Schritt der Justizreform ist die Zusammenfügung der Ämter des Jus-

tizministers und des Generalstaatsanwalts, welche ebenfalls schon im Jahr 2016 umge-

setzt wurde. Dadurch hat er die Befugnis Staatsanwälte ohne deren Zustimmung und 

Begründung für sechs Monate vorübergehend auf andere Stellen zu versetzen, in Ein-

zelfällen Weisungen anzuordnen und Fälle unter den Staatsanwälten umzuverteilen. 

Von diesen Befugnissen hat der jetzige Justizminister seit dem Jahr 2019 in politisch 

relevanten Fällen bereits Gebrauch gemacht.200  

 

4.2 Die Wertung des status quo in Polen aus unionsrechtlicher Sicht 

Dass die Veränderung in der Judikative durch die „PiS“-Regierung nicht nur im Land für 

Zwiespalt sorgt, sondern auch außerhalb der Landesgrenzen, war verständlicherweise 

zu erwarten. Bereits im Januar 2016 kam es zum Dialog der Kommission mit der Regie-

rung von Polen. Als Basis wurde der Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips 

herangezogen. Jedoch kam es zu keinem Fortschritt, sodass die Kommission am  

20. Dezember 2017 ein Sanktionsverfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV einleitete. Die 

Kommission erarbeitete einen begründeten Vorschlag für den Beschluss des Rates, 

 
197 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Arbeitsunterlage der Kommissionstellen, Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2020, 30.09.2020, S. 4 f. 
198 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Niederlage für Polens Regierung, 08.04.2020. 
199 Vgl. Ders., Drastische Strafen für kritische Richter, 20.12.2019. 
200 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Arbeitsunterlage der Kommissionstellen, Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2020, 30.09.2020, S. 6. 
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warum eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit in Polen besteht. Im Rat „Allgemeine An-

gelegenheiten“ wurde Polen bereits dreimal angehört. Jedoch ist es noch nicht zu einem 

endgültigen Beschluss gekommen.201  

Im Oktober 2019 erhob die Kommission Klage gegen Polen und beantragte eine einst-

weilige Anordnung die Arbeit der Disziplinarkammer sofort zu unterbrechen. Dieser hat 

der EuGH sogar stattgegeben.202 Aus der Sicht des Europäischen Gerichtshofes ist die 

derzeitige Situation bezüglich des Rechtswesens in Polen eine Bedrohung der Unab-

hängigkeit der Gerichte und des Rechts der polnischen Bürger*innen auf ihr zugestan-

denes EU-Recht.203 Auch die Herabstufung des Rentenalters und die damit verbundene 

Zwangspensionierung von polnischen Richterinnen und Richtern ist nach der Meinung 

des EuGHs eine Verletzung des EU-Rechts.204 Bereits mehrmals appellierte die Kom-

mission an die regierenden Politiker Polens, ihr politisches Vorgehen zu stoppen.205  

Am 02. März 2021 hat der EuGH entschieden, dass die polnische Justizreform geeignet 

ist, um die Verpflichtungen des Europäischen Rechts bezüglich der Rechtsbehelfe und 

des wirksamen Rechtsschutzes zu verletzen.206 Es verstößt direkt gegen den „Hüterar-

tikel“, nämlich gegen den Artikel 2 EUV.207 Die Richter*innen sind nicht neutral, da sie 

parteitreu gegenüber der „PiS“ sind und nach ihren Werten agieren.208  

Die Kommission hat am 31. März 2021 die Klage vor den EuGH eingereicht. Grund ist 

die Gefahr der Unabhängigkeit der polnischen Richter*innen. Sie haben ebenfalls die 

höchsten europäischen Richter*innen aufgerufen, noch vor der endgültigen Gerichtsent-

scheidung, vorläufige Maßnahmen gegen Polen zu verhängen.209 Die EU-Korrespon-

denten schätzen die Lage so ein, dass voraussichtlich das Vertragsverletzungsverfahren 

mit einer Sanktion beurteilt wird. Polen wird mit hohen Geldstrafen rechnen müssen.210 

Polens Regierung ist jedoch anderer Auffassung. Sie zweifeln an, ob die Union über-

haupt in Justizfragen eingreifen darf,211 und dass die Entscheidung vom 02. März 2021 

eine Verletzung der EU-Verträge ist, weil dadurch die Souveränität der Mitgliedstaaten 

eingeschränkt wird. Nach der Auffassung des polnischen Vize-Justizministers versucht 

die Kommission, die EU zu föderalisieren. Die Opposition im Sejm ist da ganz anderer 

 
201 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Rechtsstaatlichkeit – Europäische Kommission leitet Vertragsver-
letzungsverfahren zum Schutz der Unabhängigkeit polnischer Richter ein, 29.04.2020. 
202 Vgl. ebd. 
203 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Niederlage für Polens Regierung, 08.04.2020. 
204 Vgl. Ders., Polens Oberste Richterin tritt ab, 30.04.2020. 
205 Vgl. Ders., Drastische Strafen für kritische Richter, 20.12.2019. 
206 Vgl. Ders., Ernennung von Richtern könnte rechtswidrig sein, 02.03.2021. 
207 Ders., EU- Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
208 Vgl. Ders., Ernennung von Richtern könnte rechtswidrig sein, 02.03.2021. 
209 Vgl. Ders., EU- Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
210 Vgl. Ders., EU- Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021, 01:05-01:12. 
211 Vgl. Ders., Kernstück der Justizreform vor Gericht, 02.03.2021. 
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Auffassung.212 Der polnische Oppositionelle Borys Budka sagte, dies sei der „Sieg der 

Rechtsstaatlichkeit über die Gesetzwidrigkeit“.213 

4.3 Die Wertung des status quo in Polen aus Sicht polnischer Bürger*innen 

Nicht nur außerhalb stößt die Regierung der „PiS“ auf Kritiker, sondern auch innerhalb 

des Landes kommt es zum Widerspruch und Bruch mit den politischen Vorhaben. Allein 

im Dezember 2019 haben ca. 7.000 Menschen vor dem Parlament in Warschau protes-

tiert, aber auch weitere polnische Städte waren beteiligt.214 Unter anderen wurden die 

Stimmen laut nach „Freien Gerichten“ und der Angst, dass das Ende der Gewaltentei-

lung bevorsteht. Deswegen haben sich viele Bürgerinitiativen, Menschenrechtsaktivisten 

und Richterorganisationen zu einem Komitee zur Verteidigung der Demokratie zusam-

mengeschlossen.215 Nach dem Votum im Dezember 2019 machte auch die Opposition 

im Sejm ihre Verärgerung deutlich nach Außen und auf die vorliegenden Missstände 

aufmerksam.216 Dazu zählt die Politikerin Kamila Gasiuk-Pikowicz, die danach 

„Schande“ und „Verfassung“ in den Raum rief.217 

Auch die wichtigsten Vertreter der Judikative, die Richter*innen, verdeutlichen ihre Mei-

nung zu der umstrittenen Reform. Eine der größten Kritiker*innen der Justizreform ist die 

Richterin Malgorzata Gersdorf. Sie war im Jahr 2018 durch die Herabsetzung des Ren-

tenalters der Richter*innen von 70 auf 65 Jahre von der Reform selbst betroffen. Obwohl 

sie bereits 65 Jahre alt war, ging sie weiter auf Arbeit und ihrer Tätigkeit als Richterin 

nach. So wurde sie mitunter zum Gesicht der Protestierenden.218 Auch Richter Igor 

Tuleya ist eine Symbolfigur der Protestbewegung geworden. Er ist einer, der die ge-

schaffene Disziplinarkammer nicht akzeptiert.219 Er erkennt sie nicht an, weil sie „kein 

unabhängiges Gericht mit selbstständigen Richtern ist. Die Personen dieser Kammer 

wurden von Politikern ernannt.“220 Nach seiner Meinung ermöglicht dies, der Regierung 

parteitreue Kandidaten einzusetzen. Deswegen und aufgrund anderer Handlungen kam 

er in die scharfe Beobachtung der Disziplinarkammer und seine Immunität als Richter 

war bedroht. Im Juni 2020 hat dann die Disziplinarkammer entschieden, dass er weiter 

sein Amt als Richter tätigen kann. Jedoch legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Im 

Oktober 2021 soll die endgültige Entscheidung fallen. Auch die liberale Richtervereini-

gung „Iustia“ stellt sich offen gegen die Reformen der polnischen Regierung und auf die 

 
212 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Ernennung von Richtern könnte rechtswidrig sein, 02.03.2021. 
213 Ders., Ernennung von Richtern könnte rechtswidrig sein, 02.03.2021. 
214 Vgl. Ders., Drastische Strafen für kritische Richter, 20.12.2019. 
215 Vgl. Ders., Proteste in Polen gegen Richter-Gesetz, 18.12.2019. 
216 Vgl. Ders., Drastische Strafen für kritische Richter, 20.12.2019. 
217 Ders., Drastische Strafen für kritische Richter, 20.12.2019. 
218 Vgl. Ders., Polens Oberste Richterin tritt ab, 30.04.2020. 
219 Vgl. Ders., Die Hängepartei von Richter Tuleya, 22.10.2020. 
220 Ders., Die Hängepartei von Richter Tuleya, 22.10.2020. 
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Seite von Igor Tuleya. Ihrer Meinung nach braucht es genau solche Richter, wie Tuleya, 

in Polen.221 Jemanden der, „den Mut hat ein polnischer und ein europäischer Richter zu 

sein.“222 Auch das Oberste Gericht hat entschieden, dass die Disziplinarkammer kein 

Gericht ist. Trotzdem setzt die Kammer ihre Arbeit weiter fort.223 

International werden die polnischen Pis-Kritiker*innen und Richter*innen ebenfalls un-

terstützt. Beispielsweise fand am 11. Januar 2020 der „Marsch der tausend Roben“ statt. 

Hierbei trafen sich tausend Menschen aus 20 europäischen Staaten, um gegen die Maß-

nahmen der „Pis“-Regierung und für einen Rechtsstaat zu demonstrieren. Auch wollten 

die europäischen Juristinnen und Juristen Solidarität mit ihren polnischen Kollegen*in-

nen zeigen. Dabei trugen die demonstrieren Richter*innen ihre schwarze Amtsroben.224 

Viele Kritiker haben nach der Klageerhebung, am 31. März 2021, der Europäischen 

Kommission gegen Polen und der damit verbundenen Urteilsfällung des EuGHs die Hoff-

nung auf Veränderung.225 Sie sehnen sich die Entscheidung herbei, dass die Richter*in-

nen, die von der „PiS“-Regierung ernannt wurden, gar keine offiziellen Richter*innen sind 

und auch ihre Entscheidungen über die Jahre keinen Bestand haben.226 

Des Weiteren liegt seit Mai 2021 eine Anfrage des Bezirksgerichts Warschau beim 

EuGH vor. Der Grund ist die zunehmende Kritik polnischer Richter*innen, weil immer 

mehr Richter*innen aus untergeordneten Gerichten durch den Justizminister in ihre 

Kammern gesetzt werden. Die Versetzung findet ohne Begründung statt. Und einige die-

ser versetzten Richter*innen haben nun das Amt eines Disziplinarbeauftragten inne. Der 

Generalanwalt des EuGHs hat daraufhin ein Gutachten für das oberste europäische Ge-

richt geschrieben. In diesem wird betont, dass das Amt eines Disziplinarbeauftragten 

nicht gestattet ist, und eine Beförderung von Richterinnen und Richtern nur stattfinden 

kann, wenn vorher die Gründe bekannt sind. Diese müssen nachvollziehbar sein. Des 

Weiteren befürchtet er, dass die Richter*innen Angst haben werden, ihren Kollegen zu 

widersprechen, weil sie dadurch mit einem Disziplinarverfahren rechnen müssen.227 

Eine politische Wende könnte die polnische Partei „Polska 2050“ bringen. Denn diese 

neu gegründete Partei spricht viele Werte an, die eine Vielzahl polnische Bürger*innen 

vertreten. Zum einen stehen sie für katholische und konservative Werte ein, aber zum 

anderen gehen sie den Trend der Zeit mit und setzen sich für Umweltfreundlichkeit und 

Nachhaltigkeit ein. Außerdem stehen sie der Europäischen Union positiv gegenüber. Die 

 
221 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Die Hängepartei von Richter Tuleya, 22.10.2020. 
222 Ders., Die Hängepartei von Richter Tuleya, 22.10.2020. 
223 Vgl. Ders., Niederlage für Polens Regierung, 08.04.2020. 
224 Vgl. Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Hrsg.), Richter und Bürger demonstrieren gegen 
neuen Teil der Justizreform, 12.02.2020. 
225 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU- Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
226 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Kernstück der Justizreform vor Gericht, 02.03.2021. 
227 Vgl. Ders., Polen gibt „Anlass zu großer Besorgnis“, 20.05.2021. 
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Justizreform sehen sie sehr skeptisch. Sie fordern die Unabhängigkeit der Gerichte. Die 

Medien bezeichnen „Polska 2050“ bereits als Sammelbecken für die Enttäuschten der 

polnischen Politik. Dies kann sich die Partei zugutehalten und eventuell diejenigen für 

sich gewinnen, die den ständigen Kampf zwischen „PiS“ und Opposition leid haben. Eine 

Umfrage aus dem Jahr 2021 hat bereits ergeben, dass sie bereits 20 % der polnischen 

Stimmen haben. Somit hat die „PiS“ die absolute Mehrheit verloren.228 

4.4 Die Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Polen 

Die Kommission hat in den letzten Jahren eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren, 

gemäß Artikel 258 AEUV, gegen Polen eingeleitet. Bereits am 29. Juli 2017 wurde ein 

Vertragsverletzungsverfahren aufgrund des Gesetzes über die ordentlichen Gerichte 

und die damit verbundene Regelung der Pensionierung von Richter*innen in die Wege 

geleitet. Am 20.Dezember 2017 kam es zur Klage am EuGH und am 05. November 2019 

wurde in einem endgültigen Urteil entschieden, dass dem Standpunkt der Kommission 

zugestimmt wird.229 

Am 02. Juli 2018 kam es zum zweiten Vertragsverletzungsverfahren der Kommission 

gegen Polen. Diesmal war im Mittelpunkt das Gesetz über das Oberste Gericht und die 

Pensionierung von Richter*innen. Am 24. September 2018 legte sie Klage ein und am 

24. Juni 2019 wurde die Kommission wieder mit einem endgültigen Urteil des EuGHs in 

ihrem Standpunkt bestätigt. Vor dem Urteil hat der EuGH am 17. Dezember 2018 eine 

einstweilige Anordnung getroffen, wodurch das polnische Gesetz über das Oberste Ge-

richt unterbunden werden soll.230 

Am 03. April 2019 wurde das dritte Vertragsverletzungsverfahren gegen die Disziplinar-

regelung eingeleitet, welche die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt und keinen 

Schutz für die Richter bietet, wie es die Union fordert. Am 10. Oktober 2019 legte die 

Kommission Klage ein, welche mit einer einstweiligen Anordnung am 10. Januar 2020 

weitergeführt wurde. In dieser wird der polnischen Regierung untersagt, die Arbeit der 

Disziplinarkammer fortzuführen, welche durch das Justiz-Gesetz geschaffen wurde, zu 

führen. Am 08. April 2020 entschied der EuGH, dass die einstweilige Anordnung solange 

bestehen bleibt, bis es zu einem endgültigen Urteil kommt.231 

Am 29. April 2020 hat die Kommission ein viertes Vertragsverletzungsverfahren einge-

leitet. Grund war das neue Justiz-Gesetz in Polen vom 20.Dezember 2019, welches am 

14. Februar 2020 in Kraft getreten ist. In einen Aufforderungsschreiben legte die 

 
228 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Eine neue Partei mischt Polen auf, 30.04.2021. 
229 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit – Europäische Kommission leitet Vertragsver-
letzungsverfahren zum Schutz der Unabhängigkeit polnischer Richter ein, 29.04.2020. 
230 Vgl. ebd. 
231 Vgl. ebd. 
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Kommission ihre Gründe nieder und machte darauf aufmerksam, dass dieses Gesetz 

den Begriff von Disziplinarvergehen erweitert und somit mehr Entscheidungen gefallen 

sind, die als Disziplinarvergehen eingestuft wurden, weil diese Entscheidungen unter 

politischer Kontrolle stehen. Die Regierung Polens hatten zwei Monate Zeit sich zu äu-

ßern.232  

Am 30. Oktober 2020 veröffentlichte die Kommission ein ergänzendes Aufforderungs-

schreiben, an Polen gerichtet. Die Kommission erweiterte ihre Stellungnahme zur politi-

schen Situation in Polen. Sie ist der Auffassung, dass das Justiz-Gesetz die Unabhän-

gigkeit aller Richter beeinträchtigt und nicht mit dem EU-Recht zu vertreten ist. Des Wei-

teren hindert es die polnischen Gerichte, die EU-Bestimmungen zum Schutz richterlicher 

Unabhängigkeit direkt anzuwenden. Dazu gehört auch, dass den polnischen Richter*in-

nen die Möglichkeit genommen wurde, in bestimmten Fällen Vorabentscheidungen beim 

EuGH vorzulegen. Nach diesem Beschluss hat die Kommission der Republik Polen eine 

Frist von zwei Monaten gegeben, um sich dazu zu äußern. Polens Antwort war, dass es 

die Aussagen der Kommission zurückweisen sowie die Kommission auffordern das Ver-

tragsverletzungsverfahren von April 2020 zurückzunehmen. Daraufhin prüfte die Kom-

mission die Antwort. Sie stellte fest, dass Polen nicht den Forderungen bezüglich der 

Justizreform nachgekommen ist und gewährt weitere zwei Monate, um entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen.233 

Am 03. Dezember 2020 veröffentlichte die Kommission ein erneutes ergänzendes Auf-

forderungsschreiben, welches die Beschwerdepunkte vom 30.Oktober 2020 erweiterte. 

Die Kommission sieht eine Verletzung des EU-Rechts, weil die Disziplinarkammer am 

Obersten Gericht immer noch tätig ist, obwohl Polen mehrmals aufgefordert wurde, diese 

Kammer zu schließen, aber dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist. Es ist keine 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der polnischen Richter*innen gegeben und sie sorgt 

für Entscheidungen, die die Richter*innen unmittelbar betreffen, z. B. die Aufhebung der 

Immunität und die damit verbundene strafrechtliche Verfolgung und Verhaftung. Somit 

sind auch wirksame Rechtsbehelfe nach Artikel 19 Absatz 1 Unterabschnitt 2 EUV  

i. V. m. Artikel 47 EU-Grundrechtcharta gefährdet. Polen bekam einen Monat Zeit, um 

zu antworten.234 

Am 27. Januar 2021 hat die Kommission eine Stellungnahme, ergänzend zu den Grün-

den vom 03. Dezember 2020, veröffentlicht, da Polen der Forderungen der Kommission 

 
232 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit – Europäische Kommission leitet Vertragsver-
letzungsverfahren zum Schutz der Unabhängigkeit polnischer Richter ein, 29.04.2020. 
233 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Vertragsverletzungsverfahren im Oktober: wichtigste Beschlüsse, 
30.10.2020. 
234 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Vertragsverletzungsverfahren im Dezember: wichtigste Be-
schlüsse, 03.12.2020. 
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immer noch nicht nach gegangen ist und die Disziplinarkammer immer noch besteht. Zu 

den bereits bekannten Gründen sind noch dazugekommen, dass die Entscheidungen 

der Disziplinarkammer Auswirkungen auf die polnischen Richter*innen und auf deren Art 

und Weise, wie sie Aufgaben erledigen haben. Darunter fällt neben der Aufhebung der 

Immunität auch die Suspendierung vom Dienst, die Kürzung von Bezügen und viele Ent-

scheidungen über das Arbeitsrecht, über die soziale Sicherheit und die Ruhestandsre-

gelung. Die Disziplinarkammer dient zur Einschüchterung der Richter*innen in ihrer Ar-

beitsweise. Polen soll innerhalb von einem Monat sich dazu äußern, sonst wird die Kom-

mission den EuGH in dieser Sache anrufen.235 

Am 31. Januar 2021 hat die Kommission eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass sie 

Klage gegen die Republik Polen vor den EuGH erhoben haben. Der Grund ist das Justiz-

Gesetz, welches seit 14. Februar 2020 in Kraft ist. Das Justiz-Gesetz untergräbt die Un-

abhängigkeit und der polnischen Gerichte und ist nicht mit dem Grundsatz des Vorrangs 

des EU-Rechts vereinbar. Außerdem kann die Umsetzung von Bestimmungen des Eu-

ropäischen Rechts nicht nachgekommen werden, da die Unabhängigkeit der Judikative 

geschützt werden muss. Die Disziplinarkammer ist kein unabhängiges Organ und darf 

trotzdem weiterarbeiten, obwohl die Regierung von diesem Umstand mehrmals von der 

Kommission unterrichtet wurde. Der wirksame Rechtsschutz ist stark beeinträchtigt. Ein 

weiterer Punkt ist, dass das Justiz-Gesetz gegen das Recht auf Achtung des Privatle-

bens und das Recht auf Schutz von personenbezogenen Daten, gemäß der Charta der 

Grundrechte und der Datenschutz-Grundverordnung, verstößt, weil die Richter*innen 

verpflichtet sind, außerberufliche Tätigkeiten zu veröffentlichen. Außerdem hat die Kom-

mission am gleichen Tag eine einstweilige Anordnung bis zum Erlass eines rechtskräfti-

gen Urteils beantragt. Die Forderungen der Kommission sind dabei, dass die Bestim-

mungen ausgesetzt werden, welche die Disziplinarkammer zur Bearbeitung von Anträ-

gen auf Immunität ermächtigen und für die Beschäftigung, die soziale Sicherheit und die 

Ruhestandsregelung am Gericht zuständig ist. Des Weiteren soll die Gültigkeit von be-

reits getroffenen Entscheidungen über die Aufhebung der Immunität von betroffenen 

Richtern zurückgezogen werden. Alle Bestimmungen, die die Richter*innen daran hin-

dert das EU-Recht zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit anzuwenden, sollen 

ausgesetzt werden. Die Klage wird nun vom EuGH bearbeitet.236 

 
235 Vgl. Europäische Union (Hrsg.): Rechtsstaatlichkeit: Kommission leitet nächsten Schritt im Vertragsver-
letzungsverfahren zum Schutz der Unabhängigkeit polnischer Richter ein, 27.01.2021. 
236 Vgl. Europäische Union (Hrsg.): Rechtsstaatlichkeit: Europäische Kommission verklagt Polen vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, um Unabhängigkeit polnischer Richterinnen und Richter zu schützen, 
und fordert einstweilige Anordnungen, 31.03.2021. 
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5 Vorschläge zur Konfliktbewältigung 

Der Konflikt zwischen der Europäischen Union und der Republik Polen herrscht nun 

schon seit sechs Jahren mit noch keiner endgültigen Lösung. Seitdem die „PiS“ ihre 

Reformen durchgesetzt hat und insbesondere durch die Justizreform die Rechtsstaat-

lichkeit in Polen angreift, ist der Staat immer wieder im Fokus der Europäischen Kom-

mission. Der Konflikt ist nun schon so weit fortgeschritten, dass die Kommission mehrere 

Vertragsverletzungsverfahren und Klage vor den EuGH eingeleitet hat.237 Doch es gibt 

auch andere Möglichkeiten den Konflikt zwischen der EU und Polen zu schlichten. 

Die vielleicht einfachste Möglichkeit, den Konflikt zu beenden, ist die Variante der „Flucht 

aus dem Konflikt“. Damit ist die Flucht im Sinne des Austritts Polens aus der EU gemeint. 

Gemäß Artikel 50 Absatz 1 EUV kann jeder Mitgliedstaat aus der Europäischen Union 

austreten. Somit würde Polen kein Mitglied der Europäischen Union mehr sein, und der 

Anwendungsvorrang des EU-Recht vor nationalem Recht würde wegfallen. Somit wür-

den die Werte, und damit auch die Rechtsstaatlichkeit, im Artikel 2 EUV keinen Anwen-

dungsvorrang mehr vor dem nationalen Recht genießen.238 Problematisch bei dieser 

Auffassung ist es, dass Polen trotzdem noch mit Sanktionen von der EU rechnen könnte. 

Die restriktiven Maßnahmen sind ein Instrument der gemeinsamen Außen- und Sicher-

heitspolitik der EU, die sich an Organisationen, Einzelpersonen, Gruppen oder Vereini-

gungen und an Regierungen von Nicht-Mitgliedstaaten der EU richten. Ziel der EU ist 

es, die Politik oder das Handeln des Betroffenen zu ändern. Die restriktiven Maßnahmen 

sind auf der Basis von völkerrechtlichen Verpflichtungen, Menschenrechten und Grund-

freiheiten entwickelt worden. Die Sanktionen basieren alle auf den Grundprinzipien für 

den Einsatz restriktiver Maßnahmen aus dem Jahr 2004, welche immer wieder aktuali-

siert werden. 239 Gemäß der Anlage I Nr. 3 dieser Leitlinie, sollen EU-Sanktionen ver-

hängt werden, um die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Dementspre-

chend ist dies wahrscheinlich keine effiziente Lösung zur Behebung des Konflikts und 

einer gemeinsamen Konsensfindung, die beide Seiten befriedigt. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass die EU eine Sanktion gegen Polen verhängen würde, wenn die 

Republik kein Mitgliedstaat wäre, weil hier eine Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit vor-

liegt. Und dies ist ein ausreichender Grund, um eine Sanktion zu verhängen.240 Jedoch 

 
237 Vgl. Europäische Union (Hrsg.): Rechtsstaatlichkeit: Europäische Kommission verklagt Polen vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, um Unabhängigkeit polnischer Richterinnen und Richter zu schützen, 
und fordert einstweilige Anordnungen, 31.03.2021. 
238 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, 
S. 116 ff. 
239 Vgl. Europäischer Rat (Hrsg.), Sanktionen: Wann und wie die EU restriktive Maßnahmen verhängt, 
20.10.2020. 
240 Vgl. Rat der Europäischen Union (Hrsg.), Grundprinzipien für den Einsatz restriktiver Maßnahmen (Sank-
tionen), 07.06.2004. 
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ist es nicht der Wille der EU einen der Mitgliedstaaten zu verlieren. Das bedeutet eben-

falls, dass sie sie ihre Seriosität und Vertrauen gegenüber den EU-Bürger*innen verlie-

ren würde, weil es ein Bild vermitteln würde, dass der Austritt die einzige Lösung ist, um 

einen Konflikt beiseite zu legen. Deswegen ist es notwendig einen Weg zu finden, der 

für beide Parteien zufriedenstellend ist. Der Austritt Polen aus der EU ist keine effiziente 

und langfristige Lösung. Außerdem hat Polen ebenfalls nicht vor auszutreten, da die EU 

für die Mitglieder viele Vorteile bietet. Beispielsweise bietet die Europäische Union seit 

über 70 Jahren Frieden in Europa.241 Sie ermöglicht einen gemeinsamen Binnen-

markt,242 das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit243 und leistet einen großen Beitrag bei 

der Bekämpfung des Terrorismus und sorgt für innere Sicherheit.244 Deswegen hat die 

EU eine große Bedeutung in Europa und muss dafür sorgen, denn Konflikt mit Polen zu 

lösen. 

Um einen Konflikt zu lösen, gibt es mittlerweile viele verschiedene Ansätze und Metho-

den, die ihren Ursprung in der Psychologie haben. Diese werden im Alltag bei Auseinan-

dersetzungen auf der Arbeit oder im privaten Umfeld angewendet sowie bei Umweltkon-

flikten, in der Wirtschaft, in der Rechtspflege und bei politischen Konflikten. Das Ziel die-

ser psychologischen Methoden ist die Aufdeckung der Tiefenstrukturen des Konfliktes 

und damit seine Beseitigung. Ein Konflikt sollte dabei als Entwicklungschance gesehen 

werden, bei dem neue Kompetenzen und Einsichten erworben werden können.245 Zum 

einen gibt es die Lösung des einseitigen Nachgebens. Das bedeutet der Streit ist been-

det, wenn einer seine Position aufgibt und der anderen Partei zustimmt. Jedoch wirkt 

dieses Konzept nur langfristig als befriedigend, wenn die Partei die nachgegeben hat, 

auch der Auffassung ist, dass ihre frühere Position bzw. Meinung falsch war. Die 

Chance, dass der Konflikt wirklich gelöst wird, ist gering. Grund dafür kann sein, dass 

der Streitgegenstand weiterhin bestehen bleibt und eine der Konfliktparteien nur nach-

gegeben hat, um irgendeine Lösung zu finden.246 Bei dem Konflikt zwischen Polen und 

der EU, müsste einer der beiden Parteien nachgeben. Nach der Beobachtung der Ge-

schehnisse der letzten sechs Jahre ist dies noch nicht geschehen, da Polen den Auffor-

derungen der Kommission nicht nachgekommen ist, die sie während der Vertragsverlet-

zungsverfahren gestellt hat, und Polen weiterhin seine Reformen durchsetzt.247 Neben 

dem einseitigen Nachgeben, gibt es auch das einseitige Sich-Durchsetzen. Dieses ist 

 
241 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Gute Gründe für die EU, Juli 2020, S. 6. 
242 Vgl. ebd., S. 37. 
243 Vgl. ebd., S. 51. 
244 Vgl. ebd., S. 66. 
245 Vgl. Montada, Leo; Kals, Elisabeth, Mediation, 2007, S. 1. 
246 Vgl. ebd., S. 14. 
247 Vgl. Europäische Union (Hrsg.): Rechtsstaatlichkeit: Europäische Kommission verklagt Polen vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, um Unabhängigkeit polnischer Richterinnen und Richter zu schützen, 
und fordert einstweilige Anordnungen, 31.03.2021. 
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aber nur möglich, wenn zwischen den Konfliktparteien eine Machtungleichheit be-

steht.248 Dafür müsste zwischen der EU und Polen ein Unterschied der Macht vorliegen. 

Da die Republik Polen Hoheitsrechte an die EU abgegeben hat, genießt das EU-Recht 

in Polen Anwendungsvorrang.249 Jedoch ist die EU ein Staatenbund sowie eine Rechts-

gemeinschaft und würde ohne ihre Mitgliedstaaten nicht existieren. Dementsprechend 

kann nicht von einer Machtungleichheit ausgegangen werden, weil Beide in diesem Sys-

tem voneinander abhängig sind.250 Die nächste Methode ist die Entscheidung durch ei-

nen Vorgesetzten. In hierarchischen Organisationen kann eine vorgesetzte Person zu 

Rate gezogen werden, die dann eine endgültige Entscheidung für beide Parteien trifft. 

Dabei muss der Vorgesetzte auf der Basis der eigenen Interessen oder der Interessen 

der Organisation autoritativ entscheiden. Doch auch diese Methode wird sehr schwer 

eine Lösung hervorbringen, da der thematisierte Konflikt kein Gegenstand einer alleini-

gen Organisation ist und es problematisch ist einen Vorgesetzten zu finden, mit dem die 

EU und Polen zufrieden sind.251 Die nächste Möglichkeit ist ein Schieds- und Schlich-

tungsverfahren. Hierbei handelt es sich um ein außergerichtliches Verfahren unter der 

Leitung eines Dritten.252 Bei den Schiedsverfahren gibt es eine Schiedsperson oder ein 

Schiedsgericht. Das Verfahren endet mit einem Schiedsspruch, welcher rechtsverbind-

lich für beide Konfliktparteien ist. Diese Methode könnte ein möglicher Lösungsschritt 

sein. Dabei müssten sich die EU und Polen einigen, an einem solchem Verfahren teilzu-

nehmen und den Schiedsspruch anzuerkennen.253 Das Schlichtungsverfahren hat keine 

formalen Vorschriften, wie das Verfahren durchgeführt werden soll. Am Ende gibt der 

Schlichter einen Schlichtungsspruch. Dieser kann aber von den Beteiligten abgelehnt 

werden. Oft kommt diese Methode zum Einsatz, wenn eine Verhandlung keine Einigung 

findet. Die EU und Polen finden keine Einigung, weil beide Seiten auf ihren Standpunkt 

beharren, aber die Schlichtung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Lösung finden, 

da der Schlichterspruch abgelehnt werden kann. Bei dem jetzigen Standpunkt von Polen 

würde es einen Schlichterspruch ablehnen, der mehr die Meinung der EU vertritt. An-

dersherum wäre es genauso.254 Eine weitere Möglichkeit ist die Verhandlung. Hier haben 

die Parteien die Kontrolle über das Verfahren und das Ergebnis. Die Konfliktparteien 

müssen sich austauschen und einen gemeinsamen Nenner finden, um den Konflikt zu 

beenden. Die Verhandlung endet mit einer Übereinkunft, oft in Form eines Vertrages, 

der von beiden Seiten akzeptiert wird. Fraglich in Bezug auf den europäisch-polnischen 

 
248 Vgl. Montada, Leo; Kals, Elisabeth, Mediation, 2007, S. 15 f. 
249 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 106 – 109. 
250 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 270. 
251 Vgl. Montada, Leo; Kals, Elisabeth, 2007, S. 12 f. 
252 Vgl. ebd., S. 4. 
253 Vgl. ebd., S. 20. 
254 Vgl. ebd., S. 22 f. 
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Konflikt ist, ob über die Rechtsstaatlichkeit eine Verhandlung geführt werden kann und 

diese per Vertrag festgelegt wird, wie sie in Zukunft ausgestaltet werden soll. Denn es 

wird sehr schwer werden, dass die beiden eine Übereinkunft treffen werden, weil sie 

jeweils eine unterschiedliche Auffassung der Rechtsstaatlichkeit haben.255 Außerdem 

gibt es bereits Verträge, die Aussagen zu der Anwendung der Rechtsstaatlichkeit auf-

weisen. Diese sind der Vertrag über die Europäische Union (EUV) und der Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Und diesen hat Polen beim Eintritt in 

die EU zugestimmt. Des Weiteren haben diese als Teil des EU-Rechts Anwendungsvor-

rang vor den nationalen Recht.256 Als nächstes gibt es die Option der Mediation. Die 

Mediation ist eine Konsensfindung und eine autonome Übereinkunft der Konfliktparteien. 

Dabei stehen die Autonomie und die Selbstverantwortung der Konfliktparteien im Vor-

dergrund.257 Die Vorteile einer Mediation sind, dass es die Beziehungen der Beteiligten 

sich entwickeln können, die Kommunikation wird gestärkt und verbessert und es werden 

neue Kompetenzen erlernt.258 Das Ziel einer Mediation ist die Erarbeitung einer Verein-

barung der Beteiligten, die frei, selbstständig und eigenverantwortlich getroffen wird. Bei 

einer Mediation gibt es einen unparteiischen Dritten, der als Mediator auftritt. Dieser leitet 

das Verfahren und dient als Vermittler. Die Mediation möchte, dass eine Vereinbarung 

getroffen wird, die für beide Seiten ein Gewinn ist und so der Streit langfristig geschlichtet 

wird. Die Mediation wäre ein guter Ansatz für die Lösung des Konflikts der Rechtsstaat-

lichkeit. Die Teilnahme an einer Mediation ist freiwillig. Die EU und Polen müssten sich 

freiwillig bereit erklären bei einer Mediation teilzunehmen, erst dann kann die Mediation 

erfolgreich sein. Auch die Bereitschaft, zu einer Lösung zu kommen, ist von höchster 

Priorität, da es hier keinen Dritten gibt, der die Entscheidung fällt.259 Dazu müssten Polen 

und die EU auch bereit sein, dem anderen bei einer Entscheidung entgegenzukommen. 

Aus der Sicht des Artikel 2 EUV wird es für die EU schwer sein, auf ihre Rechte zu 

verzichten, da sie keinen Spielraum haben, weil die Werte für alle verpflichtend sind und 

es für niemanden eine Ausnahme gibt. Aber eine Mediation bietet die Möglichkeit sich 

auszutauschen, den anderen zu verstehen und auch neue Erkenntnisse zugewinnen. Im 

besten Fall würde Polen durch die Mediation inspiriert werden und erkennen, dass ihre 

Vorgehensweise bei der Rechtsstaatlichkeit nicht mit den Prinzipien der Europäischen 

Union übereinstimmen, welche sie ursprünglich, beim Eintritt in die EU, zugestimmt ha-

ben.260 Eine weitere Alternative zu den bereits genannten Ideen ist das Gerichtsverfah-

ren. Die Lösung wird durch einen Richter getroffen, der sich am Recht orientiert. Anders 

 
255 Vgl. Montada, Leo; Kals, Elisabeth, 2007, S. 23 f. 
256 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 106 – 109. 
257 Vgl. Montada, Leo; Kals, Elisabeth, Mediation, 2007, S. 4. 
258 Vgl. ebd., S. 9. 
259 Vgl. ebd., S. 24 – 26. 
260 Vgl. ebd., S. 24- 26. 
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als bei den anderen Methoden ist, dass der Kontext und die Tiefenstrukturen des Kon-

flikts nicht analysiert werden und bei der Lösungsfindung nicht im Vordergrund steht, 

dass beide Parteien als Gewinner hervorgehen.261 Beim Gerichtsverfahren muss der 

Rechtsanspruch durch die Gesetze, Rechtsentscheide oder rechtsverbindlichen Ver-

träge geltend gemacht werden, damit das Gericht entscheiden kann. Die Richter*innen 

sind dafür zuständig und haben die Kontrolle über das Verfahren und die Entscheidung. 

Bei der Urteilsfällung gibt es immer einen Gewinner und Verlierer. Der Verlierer kann 

das Urteil akzeptieren oder als Ungerecht empfinden.262 In den letzten Jahren hat die 

Gerichtsentscheidung im Konflikt zwischen der EU und Polen bereits stattgefunden. Die 

Kommission hat zuletzt am 31. März 2021 Klage beim EuGH erhoben. Dementspre-

chend wurde diese Option bereits im Konflikt zwischen der EU und Polen aufgegriffen. 

Jedoch liegt noch kein rechtskräftiges Urteil vor. 263  

Eine ganz andere Lösungsidee beruht im polnischen Staat selber. Die Parteien, die  

Pro-Europa sind, müssen sich die Verärgerung der polnischen Kritiker*innen zu Nutze 

machen und aktiv Wahlwerbung betreiben, damit sie die Kritiker*innen auf ihrer Seite 

haben, aber auch die „PiS“-Wähler*innen. So könnten sie die Möglichkeit bekommen, 

bei der nächsten Wahl die „PiS“ zu schlagen, mit der Mehrheit die Regierung zu über-

nehmen und Vorgaben der Kommission durch die Vertragsverletzungsverfahren umzu-

setzen und die Reformen aus der Welt zu schaffen. Gute Chancen hat in diesem Kontext 

die polnische Partei „Polska 2050“. Diese ist Befürworter der Europäischen Union und 

versucht mit Umweltpolitik, mehr Selbstverwaltung der Kommunen, berufliche Chancen-

gleichheit zwischen Frauen und Männern u. v. m. Wähler*innen zu gewinnen. Aus Um-

fragen hat sich ergeben, dass die „PiS“ nicht mehr die absolute Mehrheit hat. Hier müs-

sen Parteien, wie die „Polska 2050“, ansetzen, um die Bürger*innen für sich zu gewin-

nen.264 

 

 

 
261 Vgl. Montada, Leo; Kals, Elisabeth, Mediation, 2007, S. 27 f. 
262 Vgl. ebd., S. 18 f. 
263 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
264 Vgl. Ders., Eine neue Partei mischt Polen auf, 30.04.2021. 
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6 Fazit 

Die Rechtsstaatlichkeit hat eine sehr lange Geschichte265 und ist noch heute ein wichti-

ger Bestandteil für das Funktionieren eines demokratischen Rechtssystems.266 Deshalb 

ist es wichtig sie zu schützen, indem die Rechtsstaatlichkeit als fundamentales Verfas-

sungsprinzip in einem Staat verankert wird.267 Wird die Rechtsstaatlichkeit bedroht, ist 

beispielsweise das Rechtsstaatsprinzip, die Gewaltenteilung, gefährdet.268 Problema-

tisch hierbei ist es, wenn die Rechtsstaatlichkeit unterschiedlich in den vielen Staaten 

der Europäischen Union ausgelegt wird. Fraglich ist, ob es den Mitgliedstaaten gestattet 

ist, die Rechtsstaatlichkeit ungleich auszuführen. Doch um diese Problematik zu vermei-

den, gibt es das Recht der Europäischen Union.  

Die Europäische Union setzt sich aus 27 Mitgliedern zusammen.269 Jeder Mitgliedstaat 

hat seine eigene nationale Verfassung und sein eigenes nationales Recht. Demenspre-

chend treffen viele verschiedene Meinungen und Auffassungen aufeinander, wie die 

Rechtsstaatlichkeit angewendet werden soll. Um eine Einheit zu erzielen, hat die EU ihr 

eigenes Recht erschaffen. Das Europäische Recht muss von jedem Mitgliedstaat be-

rücksichtigt werden, da sie der Europäischen Union Hoheitsrechte abgegeben haben 

und somit den Anwendungsvorrang des EU-Rechts vor dem nationalen Recht anerken-

nen. 270 Die Rechtsstaatlichkeit ist im Primärrecht der EU festgelegt. Gemäß  

Artikel 2 EUV ist sie ein Grundwert, der maßgebend die Wertvorstellung der EU fest-

legt.271 Neben der Rechtsstaatlichkeit sind die Demokratie, die Achtung der Menschen-

würde, die Freiheit, die Gleichheit und die Wahrung der Menschen- und Minderheiten-

rechte die Werte, die das Selbstbild der EU prägen.272 Ohne die Anerkennung der euro-

päischen Werte, kann ein Staat nicht in die Europäische Union eintreten.273 

Genaue Regelungen, wie die Rechtsstaatlichkeit ausgeführt werden soll, hat die euro-

päische Rechtsprechung getroffen. Der EuGH hat die Rechtsstaatlichkeit in materielle 

und formelle Rechtsstaatlichkeit geteilt.274 Die Rechtsstaatlichkeit setzt sich aus ver-

schiedenen Prinzipien zusammen. Beispiele sind der Rechtsschutz, die 

 
265 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96. 
266 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2 f. 
267 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 93 f. 
268. Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 98 – 101. 
269 Vgl. Europäische Union (Hrsg.), Ziele und Werte der EU, 2021. 
270 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 106 – 109. 
271 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, S. 270. 
272 Vgl. Geiger, Rudolf, Staatsrecht III, 2018, S. 185. 
273 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2. 
274 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, 
S. 253 – 255. 
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Verhältnismäßigkeit275 und die Gewaltenteilung von Exekutive, Legislative und Judika-

tive.276 Da der Anwendungsvorrang des EU-Rechts vor dem nationalen Recht für alle 

Mitglieder der EU gilt, muss zwingend auch die europäische Auffassung der Rechts-

staatlichkeit in allen Staaten der EU eingehalten werden.277  

Beispielsweise hat die Bundesrepublik Deutschland klare Regelungen im nationalen 

Recht geschaffen, wie die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland durchgeführt werden soll. 

Diese Aspekte sind im Grundgesetz verankert. Beispielsweise ist Deutschland ein 

Rechtsstaat, gemäß Artikel 28 GG. Die Verfassungsprinzipien, gemäß Artikel 20 GG, 

sind Demokratie, Bundesstaat und Sozialstaat. Die Rechtsstaatlichkeit kann hierbei ab-

geleitet werden.278 Des Weiteren bezieht sich das Grundgesetz auf viele verschiedene 

Ausprägungen, die sich in materielle und formelle Rechtsstaatlichkeit teilen lassen. 

Diese Aspekte beschreiben die Rechtsstaatlichkeit näher und, wie sie ausgeführt wer-

den soll. Beispiele sind die Gewaltenteilung, der Rechtsschutz,279 die Verhältnismäßig-

keit280 und das Rückwirkungsverbot.281 Auch die deutsche Rechtsprechung wendet 

diese Prinzipien an und hat im Laufe der Zeit nähere Bestimmungen zur Rechtsstaat-

lichkeit getroffen, welche bei einer Urteilsentscheidung berücksichtigt werden muss oder 

wie die einzelnen Teilprinzipien zu verstehen sind und was genau die Gerichte zu be-

achten haben. Die Rechtsprechung ist jedoch abhängig von der Rechtsstaatlichkeit. Die 

Gerichte sind Teil der Judikative.282 Besonders die Gewaltenteilung gewährt, dass sie 

unabhängig und frei in ihren Entscheidungen von der Exekutive und Legislative sind.283 

Da die Auffassungen der Rechtsstaatlichkeit im Grundgesetz, in der deutschen Recht-

sprechung und im EU-Recht die Gleiche ist, kann Deutschland als ein gutes Beispiel für 

die Umsetzung der europäischen Auffassung herangezogen werden. Auch den Anwen-

dungsvorrang des EU-Rechts über den nationalen Recht, hat Deutschland anerkannt. 

Gemäß Artikel 23 GG und Artikel 24 Absatz 1 GG hat der Bundesstaat Hoheitsrechte an 

die EU abgegeben. Somit ist die deutsche Auffassung der Rechtsstaatlichkeit gleich mit 

der europäischen Rechtsstaatlichkeit. 

Problematisch ist jedoch der Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Seit dem Jahr 

2015 hat die polnische Partei „PiS“ die Mehrheit in der Regierung. Seitdem wird die pol-

nische Justiz durch Gesetze reformiert. Beispielsweise wurde im Obersten Gericht in 

Warschau eine Disziplinarkammer erschaffen, um die Richter*innen zu disziplinieren, 

 
275 Vgl. Calliess, Christian, Staatsrecht III, 2014, 273 – 276. 
276 Vgl ebd., S. 272 f. 
277 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 106 – 109. 
278 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 93 f. 
279 Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 98 – 101. 
280 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 120. 
281 Vgl. ebd., S. 95. 
282 Vgl. ebd., S. 96 – 99. 
283 Vgl. ebd., S. 94. 
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beispielsweise mit Geldstrafen.284 Außerdem wurde das Rentenalter der Richter*innen 

um fünf Jahre verkürzt285 und die Zusammenführung der Ämter des Justizministers und 

des Generalanwaltes wurde vorgenommen, der entsprechende Befugnisse inne hat, um 

Richter*innen ohne Begründungen versetzen zu können.286 Die Europäische Kommis-

sion ist zuständig für die Einhaltung des EU-Rechts. Somit muss sie bei Verstößen da-

gegen vorgehen.287 Für die Kommission ist das Verhalten der polnischen Regierung ein 

klarer Verstoß gegen die europäischen Werte, besonders den der Rechtsstaatlichkeit. 

Somit musste sie mehrere Vertragsverletzungsverfahren einleiten, um die Werte der EU 

zu gewährleisten und zu schützen.288 Zuletzt erhob sie am 31. März 2021 Klage vor den 

EuGH.289 Das Urteil steht noch aus, aber für die EU liegt eine klare Bedrohung der Justiz 

vor.290 Auch polnische Bürger*innen und Richter*innen sind dieser Auffassung. Denn die 

polnische Reform auf die Justiz bedroht nicht nur die Judikative und deren Beschäftigte, 

sondern auch die Bürger*innen, die ihre Rechte vor freien und unabhängigen Gerichten 

beurteilt haben wollen und nicht von einer „Marionette“ der Regierung.291 Des Weiteren 

haben alle polnischen Richter*innen das Recht auf Freiheit in der Ausübung des Berufs. 

Die Angst, dass jede Handlung, jede Entscheidung und jede Meinung diszipliniert wer-

den kann, wendet sich gegen die Freiheit, gemäß Artikel 2 EUV.  

Sollten nur „PiS“-treue Richter*innen im Obersten Gericht von Polen gesetzt werden, 

kann nicht von einer Trennung der Exekutive und Judikative die Rede sein.292 Die 

Rechtsstaatlichkeit hat als Merkmal die Trennung von Exekutive, Legislative und Judi-

kative in einen Staat.293 Sollte diese bedroht sein, muss die EU einschreiten.294 Die 

Rechtsstaatlichkeit ist ein Wert, der von allen Mitgliedstaaten gewährleistet werden 

muss. Es gibt für niemanden eine Ausnahme. Auch nicht, wenn Polen dies im nationalen 

Recht durch die Justizreformen begründet. Denn die Supranationalität gilt im gesamten 

Gebiet der EU. Polen hat diese anerkannt, als es in die Europäische Union eingetreten 

ist295 und somit auch die Werte des Artikel 2 EUV.  

 
284 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), Drastische Strafen für kritische Richter, 20.12.2019. 
285 Vgl. Ders., Polens Oberste Richterin tritt ab, 30.04.2020. 
286 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Arbeitsunterlage der Kommissionstellen, Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2020, 30.09.2020, S. 6. 
287 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2. 
288 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Rechtsstaatlichkeit – Europäische Kommission leitet Vertragsver-
letzungsverfahren zum Schutz der Unabhängigkeit polnischer Richter ein, 29.04.2020. 
289 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
290 Vgl. Ders., EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
291 Vgl. Ders., Proteste in Polen gegen Richter-Gesetz, 18.12.2019. 
292 Vgl. Ders., Polen gibt „Anlass zu großer Besorgnis“, 20.05.2021. 
293 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 94. 
294 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2. 
295 Vgl. Oppermann, Thomas; Classen, Claus Dieter; Nettesheim, Martin, Europarecht, 2018, S. 106 – 109. 
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Nun gilt es den Konflikt zwischen der Europäischen Union und Polen zu schlichten. Zum 

einen kann das Gerichtsverfahren vor dem EuGH eine Lösung hervorbringen. Jedoch 

gibt es bei einem Gerichtsverfahren immer nur einen Gewinner. Voraussichtlich wird der 

EuGH den Klagepunkten der Kommission zustimmen. Somit muss Polen mit einer Strafe 

rechnen.296 Doch um die Beziehung der Beiden wieder zu stärken, gibt es andere Mög-

lichkeiten die Auseinandersetzung zu beheben. Dafür können beispielsweise die Metho-

den aus der Psychologie herangezogen werden. Diese werden in einen breiten Anwen-

dungsspektrum verwendet, die von privaten bis zu politischen und wirtschaftlichen Kon-

flikten reichen.297 Eine Methode ist die Mediation, welche die Autonomie und die Selbst-

verantwortung der Parteien in den Vordergrund stellt.298 Die Konfliktparteien sollen 

selbstständig eine Vereinbarung treffen und so kann gewährleistet werden, dass Beide 

mit dem Ergebnis zufrieden sind. Geleitet wird die Mediation durch einen unparteiischen 

Mediator, der zwischen den Beiden vermittelt. Der Vorteil einer Mediation ist, dass bei 

diesen Verfahren beide Konfliktparteien als Gewinner hervorgehen können und der Kon-

flikt langfristig geschlichtet wird.299 Oder ein anderes mögliches Verfahren ist das 

Schiedsverfahren. Dort wird ein Schiedsspruch von einem Drittem gefällt, der für beide 

Parteien rechtsverbindlich ist und versucht beide Meinungen zu berücksichtigen.300 

Dass die Rechtsstaatlichkeit nicht einfach abgeschafft werden kann, ohne mit Konse-

quenzen zu rechnen, sollte nun auch allen anderen Mitgliedstaaten und potenziellen 

Eintrittsländern gewiss sein. Wer Teil der EU sein möchte oder ist, muss die Werte der 

EU voll akzeptieren und ist verpflichtet, diese im eigenen Land zu gewähren und zu 

schützen.301 Der Staat Polen hat durch den Regierungswechsel im Jahr 2015 eine neue 

Auffassung der Rechtsstaatlichkeit hervorgebracht302 und somit einen Konflikt zwischen 

der EU und Polen ausgelöst.  

Inwieweit die Situation in Polen wieder nach den Werten der EU entspricht, bleibt abzu-

warten und wird sich nach dem Urteil zur Klage vom 31. März 2021 zeigen.303 Jedoch ist 

die polnische Situation ein Beispiel dafür, dass ein Staat ohne Rechtsstaatlichkeit kein 

Staat mit demokratischen Werten sowie Grund- und Menschenrechten ist. Und so einen 

Staat gilt es zum Wohle von allen zu verhindern. 

 
296 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021, 1:05-1:12. 
297 Vgl. Montada, Leo; Kals, Elisabeth, Mediation, 2007, S. 1. 
298 Vgl. ebd., S. 4. 
299 Vgl. ebd., S. 24 – 26. 
300 Vgl. ebd., S. 20. 
301 Vgl. Geiger, Rudolf, Staatsrecht III, 2018, S. 185. 
302 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Arbeitsunterlage der Kommissionstellen, Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2020, 30.09.2020, S. 2-7. 
303 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
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Kernsätze 

1. Die Rechtsstaatlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil für eine demokratische und freie 

Gesellschaft.304 Dabei wird sie durch verschiedene Teilprinzipien angewendet, bei-

spielsweise die Gewaltenteilung.305 Sie dient der Kontrolle der Staatsorgane und 

dem Schutz der Menschen- und Grundrechte. 

2. Die Rechtsstaatlichkeit hat eine lange Geschichte und wurde schon im 18. Jahrhun-

dert von Staatsphilosophen erforscht. Diese Erkenntnisse dienen heute als Grund-

lage für die Durchführung der Rechtsstaatlichkeit.306 

3. Die Rechtsstaatlichkeit ist ein bedeutender Wert, den die Europäische Union vertritt. 

Sie ist verankert im Artikel 2 EUV. Somit ist sie für jedes Mitgliedstaat und alle zu-

künftigen Mitgliedstaaten verbindlich einzuhalten. Die Europäische Kommission ist 

für die ordnungsgemäße Durchführung des EU-Rechts zuständig und somit auch für 

die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit im Gebiet der EU.307 Auch die Bundesrepublik 

hat die Rechtsstaatlichkeit und ihre Prinzipien im nationalen Recht aufgenommen. 

Es ist fest im Grundgesetz verankert.308 

4. Die EU hat klare Regeln aufgestellt für diejenigen, die sich nicht an die Werte oder 

andere Regelungen des Rechts der EU halten. Die EU, vertreten durch die Kommis-

sion, geht gegen diese vor, die ihrer Meinung nach das EU-Recht verletzen. Dies 

geschieht z. B. in der Form von Vertragsverletzungsverfahren und Klagen vor dem 

EuGH.309 Sollte diese Maßnahmen immer noch keinen gewünschten Erfolg mit sich 

bringen, haben sie die Möglichkeit ein Sanktionsverfahren nach Artikel 7 EUV einzu-

leiten.310 

5. Ein aktuelles Beispiel für die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit ist der Konflikt der 

EU mit der Republik Polen. Polens derzeitige Regierungspartei „PiS“ reformiert seit 

dem Jahr 2015 die Justiz durch entsprechende Gesetze. Aber auch andere Berei-

che, wie die Medien, sind von der Kontrolle der Regierung betroffen.311 Bei dieser 

Justizreform ist die Kommission der Auffassung, dass es sich um eine Verletzung 

und Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit handelt. Mehrere 

 
304 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2. 
305 Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 98 – 101. 
306 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96. 
307 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2. 
308 Vgl. Schwabe, Winfried; Walter, Tasia, Staatsrecht I, 2018, S. 97. 
309 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat, 11.03.2014, S. 2 – 4. 
310 Vgl. Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel; Kotzur, Markus, Die Europäische Union, 2019, S. 
116ff. 
311 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Arbeitsunterlage der Kommissionstellen, Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2020, 30.09.2020, S. 2 ff. 
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Vertragsverletzungsverfahren und Klagen vor dem EuGH wurden bereits eingelei-

tet.312 Die aktuellste Klage wurde am 31. März 2021 eingereicht. Das Urteil vom 

EuGH steht noch aus.313 

6. Die Justizreform in Polen verdeutlicht, wie wichtig unabhängige und unparteiische 

Gerichte im Sinne der Rechtsstaatlichkeit sind. Nur die strikte Einhaltung der Rechts-

staatlichkeit kann die Prinzipien, wie Rechtsschutz, Vertrauensschutz, Gewaltentei-

lung u. v. m., gewährleisten. Somit kann ein Machtmissbrauch vermieden werden.314 

 

 
312 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit – Europäische Kommission leitet Vertragsver-
letzungsverfahren zum Schutz der Unabhängigkeit polnischer Richter ein, 29.04.2020. 
313 Vgl. NDR/ARD-aktuell (Hrsg.), EU-Kommission verklagt Polen vor EuGH, 31.03.2021. 
314 Vgl. Schmidt, Rolf, Staatsorganisationsrecht, 2020, S. 96. 
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